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1Südthüringische Wirtschaft, 1-2/2012
 EDITORIAL
 Energie wird wichtigster Standortfaktor
 Die deutsche Politik hat sich quasi über Nacht auf eine nationale Energiewende festgelegt. Mit großem Aktionismus erfolgt derzeit die Substitution der Atomenergie durch erneuerbare Energien. Die Stabilität der Energiever sorgung und die Kosten der Energiewende werden nunmehr durch die im europäischen Kontext unabgestimmte Energie politik zum Problem für die Wirt-schaft. Erste Verwerfungen, hervorgerufen durch politische Anreizsysteme, werden sichtbar.
 Die IHKs in Deutschland werden in diesem Jahr dafür kämpfen, weiteren Schaden durch politischen Energiepopulismus von
 der Wirtschaft fernzuhalten. Deshalb heißt das Jahresthema der IHK Südthüringen wie der gesamten IHK-Organisation „Energie und Rohstoffe für morgen“. Wir werden Veranstaltungen und Aktionen für Ver-sorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie und Rohstoffen durchführen und für das Thema sensibilisieren. Wir werden motivieren, Lösungswege aufzeigen und der Politik unsere Expertise zur Verfügung stellen.
 Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist krisenerprobt und unbe-stritten. Dass das so bleibt, dafür treten wir ge meinsam mit Ihnen, liebe Unternehmer, an.
 Dr. Peter Traut Dr. Ralf PieterwasPräsident der IHK Südthüringen Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen
 IHK-Präsident Dr. Peter Traut und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Pieterwas
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Südthüringische Wirtschaft, 1-2/2012 3
 Eine wirtschaftliche, umweltschonende und zuverlässige Energieversorgung – das ist eine Aufgabe, die zu den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zählt. Für die Bundesregie-rung steht außer Frage: Wir wollen unser Land bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau zu einer der energieeffizien-testen Volkswirtschaften der Welt entwickeln und das Zeitalter der erneuerbaren Energien schneller als ursprünglich geplant erreichen.
 Drei Themenfelder stehen besonders im Mit-telpunkt. Erstens: Wir müssen die Strom-netze zügig ausbauen und an neue Anfor-derungen anpassen. Zweitens: Der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien soll rascher wachsen – bis 2020 auf mindestens 35 Prozent. Drittens: Wir wollen die Energie- effizienz weiter erhöhen. Es gilt unter anderem, unseren Energieverbrauch mit modernsten Tech-nologien zu senken und Gebäude energetisch zu sanieren. Hierzu haben wir beispielsweise das CO2-Gebäudesanierungsprogramm auf jährlich 1,5 Milliarden Euro aufgestockt.
 Auf dem Weg ins Zeit-alter der erneuerba-ren Energien sind wir aber während der Übergangs-phase weiterhin auf hocheffiziente Kohle- und Gas-kraftwerke ange-wiesen. Im Sinne einer verlässlichen Energieversorgung kommt es daher auch auf eine möglichst rasche Fertigstellung der in Bau befindlichen fossilen Kraftwerke bis 2013 an. Darüber hinaus müssen in den nächsten zehn Jahren Kraftwerks-kapazitäten mit einer gesicherten Leistung in Höhe von zehn Gigawatt zugebaut werden. Der Versorgungssicherheit und Effizienz der Strom- erzeugung dient nicht zuletzt die Optimierung des Förderrahmens für Kraft-Wärme-Kopplungs-anlagen.
 Mit einem Monitoring-Prozess werden wir die erreichten Fortschritte regelmäßig überprüfen. Von zentraler Bedeutung ist dabei stets die Maß-gabe der Verlässlichkeit, Umweltfreundlichkeit und nicht zuletzt der Preisgünstigkeit unserer
 Energieversorgung. Es liegt auf der Hand, dass die Preisentwicklung für energieintensive Unter-nehmen von besonderer Bedeutung ist. Deshalb haben wir unter anderem die besondere Aus-gleichsregelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz zur Entlastung dieser Unternehmen flexibler und mittelstandsfreundlicher gestaltet.
 Keine Frage: Wir haben ein ehrgeiziges Energie-paket geschnürt. Das stellt uns vor erhebliche Herausforderungen, birgt aber auch große Chan-cen – Chancen, die sich durch ein konstruktives Miteinander von Wirtschaft und Politik am besten nutzen lassen.
 Dies gilt auch und besonders mit Blick auf die Rohstoffversorgung und Rohstoffpolitik. Die Rohstoffsicherung ist primär Aufgabe der Wirt-schaft. Die Bundesregierung ihrerseits ist bestrebt, mit ihrer Rohstoffpolitik die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine verlässliche, inter-national wettbewerbsfähige Rohstoffversorgung zu schaffen.
 Angesichts der Importabhängigkeit Deutschlands verbindet Wirtschaft und Politik ein hohes stra-tegisches Interesse am ungehinderten Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten. Wir müs-sen koordiniert vorgehen, um die deutsche Posi-tion in der globalen Wirtschaftsordnung halten zu können.
 Deshalb haben wir im Jahr 2010 auf nationaler Ebene die Ergebnisse unseres intensiven Dialogs zwischen Wirtschaft, Politik und auch der Wis-senschaft in der „Rohstoffstrategie der Bundes-
 regierung“ zusammengeführt. Mit der Gründung der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) und mit Verhandlungen über bilaterale Rohstoffpartner-schaften hat die Bundesregierung begonnen, diese Strategie umzusetzen.
 Eine solche Partnerschaft haben wir bereits mit der Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens mit der Mongolei auf ein solides Fundament gestellt. Mit Kasachstan sind die Verhandlungen hierzu weit fortgeschritten. Die Schwerpunkte unserer Zusammenarbeit lassen sich in wenigen Stichworten zusammenfassen: Verbesserung der Rohstoff- und Ressourceneffizienz, Umsetzung von Umwelt- und Sozialstandards bei der Roh-
 stoffgewinnung und -aufbereitung, Aufbau von Industrieclustern einschließlich Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten sowie Verbesserung des Investitions- und Innovationsklimas. Durch bila-terale Rohstoffpartnerschaften kann Deutschland nicht nur seinen Rohstoffbezug diversifizieren. Sie helfen auch, einen Interessenausgleich zwi-schen rohstofffördernden und rohstoffimportie-renden Ländern herbeizuführen.
 Zentrale Voraussetzung für eine faire und bedarfsgerechte Versorgung mit Rohstoffen sind
 Energie und Rohstoffe für morgen – sicher, bezahlbar, effizient von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
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 TITEL ENERGIE UND ROHSTOFFE FÜR MORGEN
 Unternehmen beeinflussen durch die Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienst-leistungen die Umwelt. Es werden Ressourcen verbraucht, Abfälle und Emissionen freigesetzt. In Zeiten knapper und teurer Rohstoffe und Ener-gieträger gewinnt das Wissen über diese Zusam-menhänge und die damit verbundene Einbindung in betriebswirtschaftliche Prozesse immer mehr an Bedeutung.
 Die Kenntnis der betrieblichen Umweltauswirkun-gen und der Möglichkeiten zu ihrer Verminderung ist Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften, Rechtssicherheit, Kostenkontrolle/-senkung und ein positives Unternehmensimage. Die Eigenverant-wortung der Unternehmen für ihre Umweltbilanz wird zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen.
 Die Schlüsselressource Energie nimmt dabei eine Sonderrolle ein. Basiswissen zur betrieblichen Energiewirtschaft, zum Einsatz erneuerbarer Ener-gien sowie Kenntnissen zu Energierecht, Bera-tungs- und Förderprogrammen sind unbedingt erforderlich. Wissen zu den Themen Energiemarkt und -management als auch zum effizienten Ener-
 gieeinsatz vervollständigen die Fachkompetenz eines Verantwortlichen in diesem Bereich.
 Die IHK Südthüringen hat zu den Schwerpunk-ten Umwelt und Energie folgende Lehrgänge im Programm:
 • Umweltbeauftragter (IHK) mit 40 Unterrichts-stunden – Vollzeit-Variante: ab 26. April 2012
 • Umweltbeauftragter (IHK) mit 40 Unterrichts-stunden – Teilzeit-Variante: ab 10. September 2012
 • Energiebeauftragter (IHK) mit 58 Unterrichts-stunden – Teilzeit-Variante: ab 14. September 2012
 Ihr Ansprechpartner:
 Sandro Schilling 03681 362-426Y [email protected]
 IHK-WeiterbildungKompetenzlehrgänge Umwelt und Energie
 weltweit offene Märkte und das handelspolitische Prinzip der Nicht-Diskriminierung der unter Wett-bewerbsbedingungen agierenden Unternehmen. Daher setzt sich Deutschland auch gemeinsam mit der Europäischen Kommission und anderen Partnern dafür ein, offene Märkte, den Abbau von Handelshemmnissen und eine nachhaltige Nut-zung von Rohstoffen im internationalen Rahmen voranzubringen.
 Sowohl Ressourcenzugang als auch verlässlichePreise lassen sich nur in partnerschaftlicher Abstimmung bewirken. In weitgehend eigener Hand hingegen haben die Unternehmen den effizienten Einsatz der Rohstoffe. Materialkosten stellen im produzierenden Gewerbe mit durch-schnittlich gut 45 Prozent den größten Kosten-block dar. Die Ausschöpfung vorhandener Ein-sparpotentiale ist daher im ureigensten Interesse der Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern wollen.
 Um die Importabhängigkeit und Umweltbelas-tungen zu senken, gilt es zudem, Abfälle im Sinne der Kreislaufwirtschaft wieder zu Wertstoffen zu machen. Deutschland nimmt beim Recycling bereits heute international eine Vorreiterrolle ein. Aber was gut ist, kann und sollte noch besser werden, zumal sich Know-how und Technologien in diesem Bereich selbst wiederum als Export-schlager nutzen lassen.
 Es zeigt sich also, wie sehr sich in der Ener-gie- und Rohstoffpolitik verschiedene Aspekte vermengen. Sie ist angewiesen auf wirtschafts- und umweltpolitische, auf außen-, europa- und entwicklungspolitische Impulse. Insofern ist hier in besonderem Maße Teamgeist gefragt. Denn für ein relativ rohstoffarmes Industrieland wie Deutschland ist die Frage einer nachhaltigen Energie- und Rohstoffversorgung schlichtweg auch eine Frage von Wachstum und Wohlstand.
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 Die im Sommer 2010 vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie in Auftrag gege-bene Studie zeigt Handlungsoptionen für Thüringen und die vier Planungsregionen auf und stellt den aktuellen Stand sowie die Potenziale für Energiever-brauch und erneuerbare Energiebereitstellung dar. Dabei werden die erneuerbaren Energien (EE) nach Solar-, Wind-, Wasser-, Bioenergie, oberflächen-nahe Geothermie und Tiefengeothermie, Abwas-serwärme sowie Deponiegas aus Müllverbren-nungsanlagen differenziert. Betrachtet werden drei Szenarien (Referenzszenario, ambitioniertes Szena-rio und Exzellenzszenario) und diese jeweils mit den Zielvorgaben der Thüringer Landesregierung (Anteil von erneuerbaren Energien bis 2020 von 45 Prozent am Nettostromverbrauch und von 30 Prozent am Endenergieverbrauch) verglichen.
 Einige Ergebnisse im Überblick:
 • Im Strombereich hat Thüringen enorme Poten-ziale. Das Ziel der Landesregierung, bis 2020 einen Anteil von 45 Prozent EE am Nettostrom-verbrauch zu realisieren, wird bereits im Refe-renzszenario erreicht. 2010 lag Thüringen bei einem Anteil von ca. 24 Prozent. Bei maximaler Potenzialausschöpfung (Exzellenzszenario) kann Thüringen im Jahr 2020 sogar Stromexporteur (147 Prozent) werden. Den größten Anteil daran hätte der Ausbau der Windenergie.
 • Die Planungsregion Südwestthüringen hatte in 2010 einen Anteil von ca. 18 Prozent EE am Nettostromverbrauch, dieser Anteil wächst auf 32 Prozent im Referenzszenario. Den größ-
 ten Anteil daran haben die Windenergie (ca. 11 Prozent), die Biomasse (ca. 7 Prozent) und die Photovoltaik (ca. 7,5 Prozent). Im ambitio-nierten Szenario könnten bereits 65 Prozent, im Exzellenzszenario bis zu 140 Prozent des Netto-stromverbrauchs durch EE gedeckt werden. Auch hier hätte die Windenergie den größten Anteil und es liegt die Annahme zugrunde, den Wald als Standort für Windenergieanlagen mit einzubeziehen.
 • Anspruchsvoller gestaltet sich die Situation im Wärmebereich. In 2010 lag der Anteil der EE am Endenergieverbrauch bei 11,8 Prozent, dies kann im Referenzszenario bis 2020 auch nur auf 13,4 Prozent gesteigert werden, auch im Exzel-lenzszenario können nur 16,5 Prozent erreicht werden. Daher sind nur durch die Erhöhung der Energieeffizienz im Wärmebereich (und damit Senkung des Endenergieverbrauchs) spürbare Steigerungen möglich.
 Weitere Informationen finden Sie unter:
 21251
 TITEL
 Thüringer Bestands- und Potenzialatlas für erneuerbare Energien
 EE am Nettostromverbrauch in Thüringen (in %)Abb. 17
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 Mit Vorträgen von Prof. Dr. Wehking, Harald Will, Ellen Lohr und vielen mehr...
 21. März 2012
 www.eisenacher-logistikforum.de
 Eisenacher Logistikforum
 Anzeige
 Ihr Ansprechpartner in derIHK Südthüringen:
 Thomas Kemmerzehl 03681 362-174Y [email protected]
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 TITEL
 Im Rahmen des IHK-Jahresthemas 2012 „Energie und Rohstoffe für morgen“ ist ein Schwerpunkt-thema die Sicherung der Energie- und Rohstoff-versorgung. Politische Krisenherde kappen oder erschweren Rohstoffströme. Hinzu kommt, dass Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten sich auch auf die Rohstoff- und Energiepreise aus-wirken. Gerade in Zeiten instabiler Preise für Roh-stoffe und Energie wird es immer wichtiger, mit den Ressourcen nachhaltig, verantwortlich, effizient und sparsam umzugehen.
 Um gezielt auf die Fragen, Probleme und Bedürf-nisse der IHK-Mitglieds-unternehmen bei diesem Thema reagieren zu kön-nen, erfolgte Ende letzten Jahres eine repräsentative Umfrage unter Südthü-ringer Unternehmen.
 73 Prozent der befrag-ten Unternehmen sehen Probleme aufgrund stei-gender Rohstoffpreise.
 Für die Industrie-Unternehmen hat diese Ein-schätzung mit 89 Prozent noch größeres Gewicht. Die befragten Industrie-Unternehmen sehen weitere Probleme bei der Umstellung auf alter-native Rohstoffe (42 Prozent), der Vertrags-sicherheit beim Rohstoffbezug (33 Prozent) und dem Zugang zu Rohstoffen (29 Prozent).
 Ihr Ansprechpartner:
 Thomas Kemmerzehl 03681 362-174Y [email protected]
 Südthüringer Unternehmen sehen Probleme in steigenden Rohstoffpreisen
 Maßnahmen der Industrie-Unternehmen zur Sicherung der Rohstoffversorgung
 Im Zuge der Energiewende der Bundesregierung kam es zu zahlreichen Gesetzesänderungen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der stromintensiven Industrie zu gewährleisten, erfolgten unter ande-ren folgende Regelungen:
 Mit Änderung der Stromnetzentgeltverord-nung (§ 19, Absatz 2 StromNEV) müssen ab dem 1. Januar 2012 große Stromverbraucher keine Netzentgelte mehr bezahlen. Davon befreit wer-den alle Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von 10 GWh und einer Netznutzung von mindes-tens 7 000 Betriebsstunden an einer Abnahme-stelle. D.h., die Netze müssen mindestens 80 Pro-zent des Jahres genutzt werden. Bislang mussten solche Unternehmen ein reduziertes Netzentgelt bezahlen, dies wird mit ihrem Beitrag zur Netz-stabilität begründet. Da diese Netzentgelte nicht einfach wegfallen, sondern auf die übrigen Netz-
 nutzer umgelegt werden, ist über diese Regelung eine öffentliche Debatte entbrannt.
 Bei der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) steht besonders die Begrenzung der Umlage der Einspeisevergütungen im Fokus des Interesses vieler Unternehmen. Auch bis-her gab es Regelungen für das produzierende Gewerbe, unter welchen Voraussetzungen die EEG-Umlage verringert wurde. Künftig fal-len mehr Unternehmen unter diese Regelung. Die Schwelle für die Anwendung dieser Aus-gleichsregelung sinkt von derzeit 10 GWh auf 1 GWh (Stromabnahme an einer Abnahmestelle). Zudem wird das Verhältnis der von den Unter-nehmen zu tragenden Stromkosten zur Brutto-wertschöpfung des Unternehmens von 15 auf 14 Prozent verringert. Sind die Voraussetzungen erfüllt, ergibt sich folgende EEG-Umlage:
 • Für den Stromanteil bis zu 1 GW/h gilt die volle Umlage.
 • Für den Stromanteil zwischen 1 GWh und 10 GWh wird die ermittelte EEG-Umlage auf 10 Prozent begrenzt.
 • Für den Stromanteil zwischen 10 GWh und 100 GWh wird die ermittelte EEG-Umlage auf 1 Prozent begrenzt.
 • Ab 100 GWh wird die Umlage auf 0,05 Cent je KWh begrenzt.
 Für Unternehmen mit einem Stromverbrauch grö-ßer 100 GWh und dessen Verhältnis zur Brutto-wertschöpfung von mehr als 20 Prozent wird die gesamte ermittelte EEG-Umlage auf 0,05 Cent je KWh beschränkt.
 Welche Gesetzesänderung bringt die Energiewende für die Industrie?
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 Die Wirtschaftsförderung steht ständig vor neuen Herausforderungen. Veränderte Rahmenbedin-gungen, neue Handlungsfelder, die Notwendigkeit der Strategie- und Erfolgsorientierung und nicht zuletzt die angespannte finanzielle Ausstattung der öffentlichen Hand erfordern kluge, konsequente und strategische Handlungskonzepte.
 Für die IHK Südthüringen und den Verein forum Thüringer Wald e. V. sind zudem die verstärkte Netzwerkbildung, die Verbesserung und der Aus-bau bestehender Kooperationen zwischen regiona-len Akteuren der Wirtschaftsförderung der Region Thüringer Wald ein ganz wesentlicher Erfolgsfak-tor. Aus diesem Grund eröffnete die Auftaktver-anstaltung zum Projekt „forum W – Das Netzwerk der Wirtschaftsförderer im Thüringer Wald“ am 14. Dezember 2011 eine regelmäßigen Veranstal-tungsreihe, die auch im Jahr 2012 die Netzwerk-bildung sowie den fachlichen und persönlichen Austausch der Wirtschaftsförderer im Thüringer Wald weiter voranbringen wird.
 Nach der Begrüßung der ca. 30 Teilnehmer von kommunalen und institutionellen Wirtschafts-förderungen durch den Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, Dr. Ralf Pieterwas, gab der Vortrag „Zukünftige Herausforderungen der Wirt-schaftsförderung: Potenziale der Vernetzung von regionalen Wirtschaftsförderern“ von Dr. Andreas Borchardt, Projektleiter Regionalentwicklung &
 Strukturpolitik der Prognos AG, einen Überblick zu den aktuel-len Entwicklungen und Prob-lemstellungen in der regionalenWirtschaftsförderung. Das Projekt„forum W – Das Netzwerk der Wirt-schaftsförderer im Thüringer Wald“ und die nächsten Projektschritte wurden durch den Abteilungsleiter Standortpolitik / Unternehmens-förderung der IHK Südthüringen, Kersten Mey, vorgestellt. Einen Ausblick auf wichtige Events des Regionalmarketings Thüringer Wald im Jahr 2012, wie die LANGE NACHT DER INDUSTRIE Thüringer Wald am 7. Juni, das t-wood Festival am 6. und 7. Juli oder den Thüringer Wald Fir-menlauf am 22. August 2012, gab die Regional-managerin des forum Thüringer Wald e. V., Cornelia Grimm.
 Für die Durchführung einer regelmäßigen Ver-anstaltungsreihe „forum W – Das Netzwerk der Wirtschaftsförderer im Thüringer Wald“ sind für das Jahr 2012 insgesamt drei Veranstaltungen geplant:
 • März 2012: Themenschwerpunkt Stadtmarketing• Juni 2012: Themenschwerpunkte Standort und
 Vermarktung der Gewerbegebiete des Thüringer Waldes
 • November 2012: Themenschwerpunkt Regio-nalmarketing Thüringer Wald
 Durch die Themenschwerpunkte werden in der Veranstaltungsreihe die Grundlage und der Rah-men der Netzwerkbildung und des Gedanken-austauschs der Wirtschaftsförderer der Thüringer Wald Region gebildet. Gleichzeitig wird die gezielte Arbeit in thematischen Projektgruppen die Netz-werktätigkeit der Wirtschaftsförderer des Thü-ringer Waldes ergänzen. Ein Beispiel dafür ist die Berichterstattung „Gewerbegebiete – Südthürin-gen gut positioniert“. Eine Präsentation der Gewer-begebiete im Jahr 2012 in einer Artikelserie der „Südthüringischen Wirtschaft“ soll Informationen zu Möglichkeiten und Vorteilen einer Ansiedlung am Wirtschaftsstandort Thüringer Wald bieten und so im Sinne der Wirtschaftsförderung weiter ver-marktet werden.
 Ihr Ansprechpartner:
 Tilo Werner 03681 362-203Y [email protected]
 Die Wirtschaftsförderung steht ständig vor neuen Herausforderungen. Veränderte Rahmenbedin-gungen, neue Handlungsfelder, die Notwendigkeit der Strategie- und Erfolgsorientierung und nicht zuletzt die angespannte finanzielle Ausstattung der öffentlichen Hand erfordern kluge, konsequente
 Für die IHK Südthüringen und den Verein forum
 Strukturpolitik der Prognos AG, einen Überblick zu den aktuel-len Entwicklungen und Prob-lemstellungen in der regionalenWirtschaftsförderung. Das Projekt„forum W – Das Netzwerk der Wirt-schaftsförderer im Thüringer Wald“ und die nächsten Projektschritte wurden durch den Abteilungsleiter Standortpolitik / Unternehmens-
 forum W – Das Netzwerk der Wirtschaftsfördererim Thüringer WaldNeue Veranstaltungsreihe der IHK Südthüringen
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 Die Wirtschaft hat ein gutes Jahr hinter sich. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wuchs im Jahr 2011 um 3 Prozent. Die Erwartungen für das Jahr 2012 sind gemischt. Es bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Unternehmer und den Prognosen der Wirt-schaftsforschungsinstitute, die die öffentliche Wahrnehmung bestimmen. Die Institute erwarten infolge der Staatsschulden- und Eurokrise ein BIP-Wachstum von lediglich -0,1 bis 0,6 Prozent. Dagegen prognostiziert der DIHK ein Wachstum der Wirtschaftsleistung um 1 Prozent. Auch die Verbandsumfrage 2012 des Instituts der deutschen Wirtschaft setzt ein positives Signal: 26 Branchen erwarten in 2012 einen höheren Umsatz als in 2011, weitere 9 Branchen keine weitere Veränderung.
 Wachstumstreiber ist im Jahr 2012 vor allem die Binnennachfrage. Im Jahr 2011 sind in Deutschland 500 000 Arbeits-plätze neu geschaffen worden, darunter über 10 000 in Thüringen. Der damit verbundene Einkommensanstieg beflü-gelt die Nachfrage nach Konsumgütern. Begünstigt wird die Nachfrage durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Unternehmen und Ver-braucher erhalten zu äußerst günstigen Konditionen Kredite, die ihnen Investiti-onen und die Anschaffung langlebiger Güter erleichtern.
 Entwicklung im IHK-Bezirk Südthüringen
 Die Stimmung in der Südthüringer Wirtschaft ist exzellent. 87 Prozent der Unternehmen bezeichnen ihre aktu-elle Geschäftslage als gut oder befrie-digend. Für die kommenden Monate erwarten 12 Prozent der Unternehmen nochmals bessere Geschäfte. Ein Anteil von 61 Prozent geht hingegen von unverändert guten Geschäften aus.
 Die Lage- und Erwartungseinschätzung werden im Konjunkturklimaindikator zusammengefasst. Er verliert gegen-über dem Herbst 2011 fünf Punkte. Auf der 200-Punkte-Skala erreicht er nun einen Wert von 105,4 Punkten. Es ist dies der zweite Rückgang in Folge. Wei-terhin werden aber 100  Punkte über-schritten. Damit ist der Ausblick ins-gesamt positiv. Die Wirtschaft wächst weiter, allerdings mit weniger Tempo. Im laufenden Jahr sind 1 bis 1,2  Pro-zent wahrscheinlich.
 Von besonderem Interesse ist die Lage der Industrie, die knapp 25  Prozent direkt zur Bruttowertschöpfung bei-trägt. Sie erreichte in den ersten zehn Monaten des Jahres 2011 einen um 17 Prozent höheren Umsatz als im Vor-jahreszeitraum. Die Umsatzentwick-lung in der Industrie führte zur Schaf-fung einer Vielzahl neuer Arbeitsplätze. Hiervon profitieren die binnenmarkt- orientierten Branchen. So bewertet der Handel seine laufende Geschäftslage
 Aufwärts - mit weniger TempoErgebnisse der Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn 2012
 Konjunkturklimaindikator für ausgewählte Branchen
 Konjunkturklimaindikator IHK-Bezirk Südthüringen
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 Die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für die Wirtschaft in Südthüringen derzeit kein großes Thema. Bei einer Umfrage im Herbst 2011 gaben lediglich 13,6 Prozent der befragten Unternehmen an, eine bessere Vereinbarkeit sei ein Beitrag zur Fachkräftesicherung.
 Trotzdem wollten wir es etwas genauer wissen und haben im Rahmen der Konjunkturumfrage zu den Öffnungszeiten der Kindertagesstätten und Schul-horten nachgefragt. Die Umfrage zeigt: Aus Sicht der Unternehmen besteht wenig Handlungsbedarf. Allerdings könnten die Betreiber der Kinderbetreu-ungseinrichtungen ihr Angebot optimieren, indem sie stärker als bisher die Öffnungszeiten an den Bedürfnissen der Unternehmen orientieren. Hierbei gibt es branchenspezifische Unterschiede: Während Unternehmen des Einzelhandels und Gastgewerbes großes Interesse an der Ausweitung der Öffnungs-zeiten haben, ist die Nachfrage im Verkehrsgewerbe eher verhalten.
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
 als sehr gut. Auch die Stimmung im Südthüringer Gastgewerbe hat sich zuletzt deutlich verbessert. Dessen Konjunkturklimaindikator erreicht sein Allzeithoch von 109 Punkten.
 Export: Chancen und Risiken
 Im dritten Quartal 2011 hat der Südthüringer Export das Vorjahresniveau um nahezu 20  Pro-zent überschritten. In Thüringen und Deutschland lag die Jahreswachstumsrate bei rund 12 Prozent. Damit konnte die Südthüringer Industrie Markt-anteile hinzugewinnen. Mit einer Exportquote von 28  Prozent (Deutschland: 46  Prozent) richtet sich der Fokus der Unternehmen jedoch auf den Bin-nenmarkt. Für die kommenden Monate sinkt das Wachstumspotenzial: Das Institut für Weltwirt-schaft erwartet, dass das Welthandelsvolumen im Jahr 2012 lediglich um 4,5  Prozent wächst. Allerdings verliert der Euro kontinuierlich an Wert gegenüber dem Dollar und anderen Währungen. Dies begünstigt tendenziell den Export, treibt aber zugleich die Kosten beim Einkauf von Energie und Rohstoffen hoch.
 Investitionen: leichte Ausweitung
 77  Prozent der Unternehmen, vor allem aus der Industrie, planen Investitionen für die kommenden Monate. Innovationen, die Erweiterung von Kapa-zitäten und die Beschaffung von Ersatz stehen im Mittelpunkt der Bemühungen. Überdurchschnitt-
 lich fallen die Planungen auch im Bau- und im Dienstleistungsgewerbe aus.
 Arbeitsmarkt: Fortsetzung der positiven Entwicklung
 Die Beschäftigung steigt weiter. Nach einer Prog-nose des DIHK werden im Jahr 2012 in Deutschland bis zu 250 000 neue Arbeitsplätze entstehen. Rech-nerisch entspricht dies mindestens 1  200 neuen Arbeitsplätzen in Südthüringen. Die Umfrageergeb-nisse zeigen, dass vor allem in der Industrie und im Großhandel neue Stellen geschaffen werden sollen. Allerdings fällt die Stellenbesetzung zunehmend schwer. Im Dezember 2011 wurde eine Arbeits-losenquote von 6,4 Prozent ermittelt, wobei in den Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg bereits nahezu Vollbeschäftigung herrscht. Vor diesem Hintergrund kann die Beschäftigung wirksam nur durch den Abbau von Unterbeschäftigung (Teilzeit, ausbildungsfremde Tätigkeiten) oder durch Zuwan-derung gesteigert werden.
 Ausblick
 Im Jahr 2012 stehen zwei Themen auf der poli-tischen Agenda. 61 Prozent der Unternehmen betrachten die Preisentwicklung bei den Ener-gie- und Rohstoffpreisen als großes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Gute Wirtschafts-politik bedeutet, attraktive Standortbedingungen zu schaffen und zu erhalten. Der deutsche Allein-
 gang bei der Energiewende ist das Gegenteil. Daher muss aus Sicht der Wirtschaft die Energiepolitik stärker als bisher in einem europäischen Kontext stattfinden.
 Auch Maßnahmen zur Sanierung der europä-ischen Staatsfinanzen und zur Entspannung der Lage auf den Finanzmärkten müssen aus Sicht der Wirtschaft oberste Priorität haben. 48 Prozent der Unternehmen sehen in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ein erhebliches Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung.
 Die IHK Südthüringen dankt allen Unternehmen, die sich an der Konjunkturumfrage beteiligt haben. Den Gesamtbericht finden Sie auf der Internetseite der IHK Südthüringen unter:
 21228
 Ihr Ansprechpartner:
 Jan Pieter Schulz 03681 362-406Y [email protected]
 Zufriedenheit mit Öffnungszeiten von Kindertagesstätten und Schulhorten
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 Das Thüringer Wirtschaftsministerium startete zum 1. Januar erstmals einen Wettbewerb um ein „Tou-rismusbudget“. Bewerben können sich Tourismusre-gionen und -orte, die in die Verbesserung ihrer tou-ristischen Infrastruktur, Angebote und Organisation investieren wollen. Gesucht wird dafür das beste Gesamtkonzept. Einziger Preis des Wettbewerbs ist das Tourismusbudget in Höhe von 750.000 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren.
 Über die Vergabe des Tourismusbudgets ent-scheidet eine Jury, deren Mitglieder vom Thürin-ger Wirtschaftsministerium berufen werden. Die
 Bewerbungsfrist endet am 29. Februar 2012, die Gewinner werden im Mai 2012 bekanntgegeben.
 Die Wettbewerbsunterlagen stehen im Internet unter www.intern.thueringen-entdecken.de oder www.thueringer-wirtschaftsministerium.de zum Download bereit.
 Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind per Post oder persönlich einzureichen bei der Thüringer Tourismus GmbH, Willy-Brandt-Platz 1, 99084 Erfurt.
 Wettbewerb„Tourismusbudget 2012“ ausgelobt„Chance für herausragende Tourismus-Ideen“ / Bewerbungsfrist endet am 29. Februar
 Seit Anfang Januar 2012 ist Gunda Karcher die neue Referentin für Tourismus bei der IHK Süd-thüringen. Sie ist sowohl für die Einzelberatung als auch alle weiteren Belange der Gastronomie- und Beherbergungsunternehmen Ansprechpartner und
 wird in einschlägigen Gremien des Landes zur Fort-entwicklung des Tourismus mitwirken.
 Ihre Kompetenzen liegen insbesondere in den Geschäftsfeldern Messen/Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Gunda Karcher bringt hier langjährige Erfahrungen mit. Sie war zuletzt tätig bei der Thüringer Tourismus GmbH und dort als Projektleiter zuständig für die Themenmarke „Well-ness und Gesundheit“ sowie das Innenmarketing. Gunda Karcher studierte Betriebswirtschaftlehre mit Schwerpunkt Tourismuswirtschaft in Wernige-rode. Sie ist 37 Jahre alt und lebt seit Oktober 2011 in Suhl.
 Neue Ansprechpartnerin Tourismus
 Anzeige
 Anzeigen-Hotline 09303 982-149
 SPEZIALISTEN für individuelle LÖSUNGEN
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 Gunda Karcher 03681 362-205Y [email protected]
 Am 18. Januar 2012 trafen sich die Mitglieder des Regionalausschusses Ilm-Kreis der IHK Süd-thüringen zur ersten Sitzung im neuen Jahr bei der GWP Gesellschaft für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung GmbH in Arnstadt.
 Nach der Eröffnung durch den Ausschuss-vorsitzenden Olaf Mollenhauer, Geschäftsführer der TETRA Gesellschaft für Sensorik Robotik und Automation mbH, ging es zunächst um eine kri-tische Nachbetrachtung der Regionalkonferenz „Fachkräfte Ilm-Kreis 2011“. Der Regionalmana-ger der Technologiegesellschaft Thüringen mbH & CO.KG, Karl-Heinz Schmidt, berichtete über laufende Projekte des Ilm-Kreises im Bereich der Fachkräftesicherung. Dass die Gewinnung von Auszubildenden, von Absolventen der TU Ilmenau und auch von Fachkräften für die Unternehmen des Ilm-Kreises auch in diesem Jahr ein wichtiger Schwerpunkt ist, zeigte die anschließende Dis-kussion. Hier sehen die Unternehmen erhebliche Potenziale für die Arbeit des Ausschusses und der IHK Südthüringen in 2012. Von der Verbes-serung der Ausbildungsreife von Schülern, die Erhöhung der Sozialkompetenz von Arbeitskräf-ten über die Schärfung der Zusammenarbeit der Wirtschaft mit den regionalen Universitäten, Clustern und anderen Forschungseinrichtungen bis hin zu einer gezielten Standortvermarktung der Region im Sinne der übergreifenden Fach-kräftesicherung reichten die Hinweise.
 Diese Anregungen wurden durch einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Tendenzen im Ilm-Kreis aus Unternehmenssicht in Auswer-tung aktueller Umfragen der IHK Südthüringen ergänzt. Neben dem IHK-Jahresthema „Energie und Rohstoffe für morgen“ stehen Aktivitäten und Projekte aus den Bereichen Innovation, For-schung und Entwicklung und zur Gewinnung ausländischer Märkte im Fokus der Unternehmen im Ilm-Kreis.
 Sehr positiv wurde durch die Ausschussmit-glieder ebenfalls die Präsentation der Projekte des Regionalmarketings Thüringer Wald im Jahr 2012 durch die Regionalmanagerin des forum Thüringer Wald e.V., Cornelia Grimm, aufgenom-men. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf Seite 18.
 Ihr Ansprechpartner:
 Tilo Werner 03681 362-203Y [email protected]
 RegionalausschussIlm-Kreis tagte
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 Die IHK-Niederlassung Arnstadt steht den Unternehmen des Ilm-Kreises mit umfassenden Dienstleistungen und Angeboten in den Berei-chen der Existenzgründung, der Unternehmens-betreuung, der Aus- und Weiterbildung und der Rechts- sowie der Außenwirtschaftsberatung zur Verfügung. Gleichzeitig obliegen der Niederlassung die intensive Betreuung des Regionalausschusses Ilm-Kreis sowie die Zusammenarbeit mit der Tech-nischen Universität Ilmenau unter der Prämisse „Wirtschaft trifft Wissenschaft“.
 Neben den Einzelberatungen für Existenzgründer besteht in der Niederlassung Arnstadt monatlich die Möglichkeit zur Teilnahme an Orientierungs-beratungen. In diesen Informationsveranstal-tungen werden den Gründungsinteressierten Basisinformationen und ein Überblick über alle relevanten Themen zur Existenzgründung gegeben. Sprechtage der GFAW – Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates Thürin-gen mbH ergänzen das Beratungsangebot 2012. Die Termine können Interessenten unter der ange-gebenen Telefonnummer erfragen.
 Mit dem regionalen Beratungsnetzwerk „GWT – Gründen und Wachsen in Thüringen“ wird in der Niederlassung die Zusammenarbeit der verschiede-nen Beratungsakteure zur Unterstützung von Exis-tenzgründern und Unternehmern in ihrer Start-phase und im Bereich der Unternehmensnachfolge koordiniert. Gleichzeitig steht das Beratungsnetz-werk bei Fragen zu finanziellen, betriebswirtschaft-lichen und technologieorientierten Themen zur Verfügung und organisiert Veranstaltungen wie die jährliche Roadshow „Unternehmensnachfolge“.
 Im Bereich der hoheitlichen Aufgabe der Ausbil-dung ist die Niederlassung Ansprechpartner für allgemeine Fragen zur Ausbildung, für die Feststel-lung der Ausbildungseignung der Unternehmen und für individuelle Beratungen der Ausbilder und Auszubildenden verantwortlich.
 Zum Leistungsspektrum der Niederlassung Arn-stadt gehören Weiterbildungsberatungen und Beratungen zur Personalentwicklung von Fach- und Führungskräften sowie für Existenzgründer. So beginnt z. B. im März 2012 ein Vorbereitungslehr-gang auf die Ausbildereignungsprüfung in Vollzeit. Der erfolgreiche Abschluss der Prüfung ist Voraus-setzung für die Tätigkeit als Ausbilder und damit für die duale Berufsausbildung im Betrieb. Zudem ist die Ausbildereignung Bestandteil in der Auf-stiegsfortbildung zum Meister oder Betriebswirt (IHK). Darüber hinaus finden im Segment der Wei-
 terbildung, neben Existenzgründungslehrgängen, spezifische Lehrgänge im betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich zur Unternehmens-festigung statt.
 In der täglichen Praxis haben vielmals rechtliche Fragen für Unternehmer und Existenzgründer eine große Relevanz. Am „Sprechtag Recht“ erteilt jeden Mittwoch in der Niederlassung Arnstadt ein Jurist des Referats Recht | Fair Play nach vorheriger Ter-minvereinbarung Auskünfte zu Rechtsfragen.
 Die IHK-Niederlassung Sonneberg ist Erst-ansprechpartner in der Region. Sie bietet Unter-nehmen als zentraler Anlaufpunkt eine Reihe von Dienstleistungen, z. B. Existenzgründungsbera-tung, Weiterbildungskurse oder Ausbildungsbera-tung. Das Mitarbeiterteam steht für qualifizierte Beratungen und Informationen zur Verfügung. Es informiert Unternehmen, Existenzgründer und Auszubildende aus dem Landkreis Sonneberg.
 Seit 2008 findet im Landkreis Sonneberg ein Unter-nehmerstammtisch statt, der die gleichen Inter-essen wie der Regionalausschuss vertritt. Daher wurde im Jahr 2011 der Regionalausschuss Sonne-berg mit dem Unternehmerstammtisch zusammen geführt. Dieser Stammtisch wird auch 2012 jeweils am letzten Donnerstag im Monat stattfinden.
 Folgende Veranstaltungen zur Unternehmensnach-folge und zu Fördermöglichkeiten sind in der Nieder- lassung Sonneberg in diesem Jahr geplant:
 • 3. Informationsveranstaltung mit den regio-nalen Akteuren innerhalb der Veranstaltungs-reihe „Roadshow Unternehmensnachfolge“ als Gemeinschaftsprojekt der IHK und HWK
 • Auftaktveranstaltung zu Fördermöglichkeiten der Bundesregierung und des Freistaates Thü-ringen.
 Das regionale Beratungsnetzwerk Gründen und Wachsen in Thüringen (GWT) wird die Zusammen-arbeit der Akteure durch Verzahnung von Gremien und gemeinsamen Veranstaltungen noch weiter verbessern.
 Zum Leistungsspektrum der IHK-Niederlassung Sonneberg gehört die Durchführung von Weiterbil-dungsmaßnahmen für Fach- und Führungskräfte sowie für Existenzgründer. Es ist wichtig, beruflich fit zu sein. Deshalb sind weiterhin bewährte, aber auch neue Maßnahmen geplant.
 Im Bereich der Aufstiegsfortbildung wird ab Juni 2012 der Industriemeister Kunststoff und Kaut-schuk neu angeboten. Für Existenzgründer sind neben den bewährten Existenzgründerkursen Kurz-lehrgänge zur erfolgreichen Unternehmensfüh-rung und zu Marketing und Werbung neu geplant. Im kaufmännischen Bereich wird im Herbst der Wirtschaftsfachwirt beginnen.
 Ein wichtiger Termin für alle Schüler, die sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren wollen, ist die Berufsinformationsmesse 2012 an der Staat- lichen Berufsbildenden Schule in Sonneberg.
 Auf dem Gebiet der Ausbildung sind folgende Aktivitäten geplant:
 • aktive Unterstützung von Schulen bei Projekt-tagen mit verstärkter Beteiligung von Unterneh-men
 • Beteiligung an Tagen der offenen Tür
 • Beteiligung an berufsorientierenden Veranstal-tungen der Region
 • aktive Unterstützung von Jugendlichen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen
 • Werbung für freie Ausbildungsplätze in der Region Südthüringen und Unterstützung der Unternehmen bei der Besetzung
 Die IHK-Niederlassungen Arnstadt und Sonneberg Ausblick 2012
 Ihr Ansprechpartner:
 Ulrike Wiedt 03675 7506-252Y [email protected]
 IHK-Regional · IHK-Regional IHK-Regional · IHK-Regional · IHK-Regional · IHK-Regional · IHK-Regional · IHK-Regional
 Ihr Ansprechpartner:
 Tilo Werner 03628 6130-511Y [email protected]
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 Die Netzentgelte sind ein bedeutender Kosten-faktor für Industrie und Gewerbe. Die regionalen Unterschiede in diesem Bereich entwickeln sich zunehmend zum Standortfaktor für einzelne Regionen. Die Bedeutung dieses Themas wächst umso mehr durch die Entwicklungen infolge der „Energiewende“. Beispielhaft seien hier nur der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie der Lei-tungsinfrastruktur genannt. Daher dürfen die regi-onal unterschiedlich anfallenden Kosten für den Infrastrukturausbau nicht zu regionalen Stand-ortnachteilen führen. Die IHK Südthüringen hat Minister Matthias Machnig im Vorfeld der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder im Dezember 2011 diese Problematik darge-legt und eingefordert, sich auf der Konfe-renz für einen bundesweiten Mechanis-mus zum Ausgleich der Belastungen im Bereich der Netzentgelte einzusetzen. Im Ergebnis der Konferenz kam es zu dem Beschluss, in einer gemeinsamen Bund-Länder-Arbeitsgruppe inhaltliche Fragen eines möglichen Wälzungsmechanismus zu erörtern und mit den Beratungen bereits Anfang 2012 zu starten.
 Pläne der Europäischen Kommission sehen beim Import wie auch beim Export wesentlich kompli-ziertere Regeln für die Bestimmung des Waren-ursprungs vor. Diese Neuregelung des Zollwesens brächte in Einzelfällen nicht nur die Bezeichnung „Made in Germany“ in Gefahr sondern droht zu einer massiven Belastung für Unternehmen in Deutsch-land zu werden. Denn: Durch neue Ursprungsregeln entsteht eine zusätzliche Verwaltungsbürokratie, da neben den Endprodukten auch die Vorprodukte einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden müssen. Bisher liegt der nichtpräferenzielle Ursprung einer Ware in dem Land, in dem die „letzte wesentliche, wirtschaftlich gerechtfertigte Be- und Verarbeitung“ vorgenommen wurde. Dieses bewährte Prinzip sollte beibehalten werden.
 Eine Verschärfung und Verkomplizierung nach den derzeitigen Vorstellungen der Kommission ist über-flüssig und wird nach Ansicht der IHK Südthüringen einen erheblichen zusätzlichen Bürokratieaufwand für die deutschen Unternehmen darstellen. Die
 IHK-Organisation versucht derzeit in zahlreichen Gesprächen mit Entscheidungsträgern in Deutsch-land und Europa, diese Änderung im nichtpräferen-ziellen Ursprungsrecht zu verhindern.
 Betroffene Unternehmen können die Bemühungen der IHK Südthüringen unterstützen, indem sie die Problematik bekannt machen und das Thema in Arbeitskreise, Stammtische und Politikergespräche tragen. Ist Ihr Unternehmen besonders betroffen? Gefährdet das Vorhaben Ihr Geschäftsmodell? Bitte liefern Sie uns Ihre Beispiele, die wir an den richti-gen Stellen anbringen werden.
 Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 25 in diesem Heft.
 Ihr Ansprechpartner:
 Tilo Werner 03681 362-203Y [email protected]
 Vorschriften für Ursprungszeugnisse dürfen nichtverschärft werden!
 Netzentgelte sind Standortfaktor – Belastungen ausgleichen
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 Ihr Ansprechpartner:
 Thomas Kemmerzehl 03681 362-174Y [email protected]

Page 15
                        

Südthüringische Wirtschaft, 1-2/2012 13
 SETZT SICH EIN SETZT SICH EIN+ + +
 Wie in der Ausgabe 11-12/2011 der Südthüringi-schen Wirtschaft berichtet, erfolgte im November vergangenen Jahres mit der Zustimmung zum „Thüringer Gesetz zur Neuordnung der Rundfunk-finanzierung“ im Thüringer Landtag die Ratifizie-rung der neuen Rundfunkfinanzierung. Als letztes der 16 Bundesländer hat nun Ende 2011 Schleswig-Holstein der Neuordnung der Rundfunkfinanzie-rung zugestimmt. Damit wird der 15. Rundfunk-änderungsstaatsvertrag am 1. Januar 2013 in Kraft treten. Er stellt die Rundfunkgebühr nach fast 60 Jahren auf eine neue Grundlage. Künftig wird nicht mehr pro Gerät eine Gebühr entrichtet, son-dern jeder Haushalt und jeder Betrieb muss zah-len - egal, ob er einen Fernseher, ein Radio, einen Internet-PC oder gar nichts hat.
 Die durch die deutsche Wirtschaft und die Thürin-ger Unternehmen kritisierten Punkte des verfolg-ten Betriebsstättenansatzes, der systemwidrigen Einbeziehung von Pkw und Hotel- und Gästezim-mern in die Beitragspflicht sowie der Nichtberück-sichtigung des Vollzeitäquivalents bei der Berech-
 nung der Mitarbeiterzahl wurden damit endgültig beschlossen und lassen in der Folge erhebliche Mehrbelastungen für die Wirtschaft und auch ein-zelne Branchen erwarten.
 Die Interventionen der IHK Südthürin-gen bei Landespolitikern und Minister-präsidentin blieben leider ohne Erfolg.
 Wollen Sie Ihre zukünftigen Rundfunk-gebühren errechnen? Auf den Internet-seiten der IHK Südthüringen finden Sie die aktuellen und neuen Regelungen, einen Beitragsrechner sowie die rele-vanten Ausführungen und Stellung-nahmen der IHK Südthüringen zur neuen Rundfunkfinanzierung.
 Weitere Informationen finden Sie unter:
 Ihr Ansprechpartner:
 Tilo Werner 03681 362-203Y [email protected]
 Neuordnung der Rundfunkfinanzierung stößt auf Kritikder Wirtschaft
 11651
 Im Jahr 1976 ratifizierte die Bundesrepublik ein Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), einer Unterorganisation der Vereinten Nati-onen über bezahlten Bildungsurlaub. Da Bildung in Deutschland Ländersache ist, haben bis heute Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thürin-gen kein Bildungsfreistellungsgesetz beschlossen. Eine wesentliche Begründung hierfür besteht darin, dass die berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter im ureigensten Interesse der Unternehmen liegt. Das ILO-Abkommen verlangt hingegen bezahlten Bildungsurlaub auch für allgemeine und politische sowie für gewerkschaftliche Bildung.
 Seit Ende letzten Jahres gibt es in Thüringen seitens der Regierungspartei SPD und der oppositionellen Grünen Bestrebungen für ein Thüringer Bildungs-freistellungsgesetz. Die IHK Südthüringen verlangt gemeinsam mit den anderen Thüringer IHKs und den Arbeitgeberverbänden ein möglichst wirt-schaftsfreundliches Bildungsfreistellungsgesetz und unterstützt damit die Forderung der Regierungspar-tei CDU. Das Gesetz soll – wie im Koalitionsvertrag
 festgeschrieben – von Landesregierung und Wirtschaft gemeinsam ausgehandelt wer-den. Es sollte auf anerkannte berufliche Bildungsmaßnahmen fokussieren, lediglich einen eng begrenzten Mit-arbeiterkreis in größeren Unter-nehmen betreffen und die Finanzierung der Bildungs-freistellung durch Lan-desmittel sicherstellen. Auf diese Weise könnte die berufliche Weiterbil-dung von Mitarbeitern stärker als bisher gefördert und die innerbetriebliche Fachkräftesituation verbessert werden.
 Die Forderungen der IHK Südthüringen an ein Bil-dungsfreistellungsgesetz für Thüringen finden Sie unter:
 Ihr Ansprechpartner:
 Kersten Mey 03681 362-151Y [email protected]
 Bildungsfreistellungsgesetz muss wirtschaftsfreundlich sein
 © Helder Almeida - Fotolia.com
 21224
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 PRAXIS-TIPP – WAS ÄNDERT SICH 2012?2012Als Reaktion auf die weltweite konjunkturelle Krise wurde im Jahr 2009 das konjunkturelle Kurzarbeiter-geld erweitert. Die Unternehmen erhielten dadurch einen finanziellen Puffer und konnten in vielen Fällen auf eigentlich notwendige Kündigungen verzichten.
 Nach Ende der Krise konnten die Unternehmen wieder auf ihre bewährte Belegschaft zurückgrei-fen. Aufwendige Maßnahmen zur Personalbeschaf-fung waren nicht notwendig. So standen für den folgenden Wirtschaftsaufschwung ausreichend Kapazitäten zur Verfügung.
 Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliede-rungschancen am Arbeitsmarkt vom 20. Dezember 2011, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Nr. 69
 vom 27. Dezember 2011, laufen diese Sonderrege-lungen nun zum 31. März 2012 aus.
 Ab dem 1. April 2012 ergeben sich beim Kurzarbei-tergeld somit folgende Änderungen:
 • Die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge auf das Kurzarbeitergeld des Arbeitnehmers ent-fällt. Die Arbeitgeber tragen wieder die vollen Beiträge.
 • Die Grenze für die für das Kurzarbeitergeld not-wendige Erheblichkeit des Arbeitsausfalls wurde heraufgesetzt. Der Arbeitsausfall ist nur noch dann erheblich, wenn für mindestens ein Drittel der betrieblichen Arbeitnehmer mehr als 10 Pro-zent des Bruttoarbeitsentgelts ausfallen.
 • Vor der Nutzung des Kurzarbeitergeldes sind zunächst die betrieblichen Möglichkeiten, beispielsweise Minussalden im Rahmen der Erfassung der Arbeitszeiten, auszuschöpfen.
 • Zeitarbeitsunternehmen können keine konjunk-turelle Kurzarbeit durchführen.
 Mit der Antragstellung seit Januar 2012 trat die eben beschriebene alte Regelung wieder in Kraft.
 Bei Fragen zum konjunkturellen Kurzarbeitergeld wenden Sie sich bitte an die zuständige Bundes-agentur für Arbeit, speziell den Arbeitgeberservice oder an die IHK Südthüringen.
 Ihr Ansprechpartner:
 Annegret Klein 03628 6130-513Y [email protected]
 Sonderregelungen zum konjunkturellenKurzarbeitergeld laufen aus
 *Keine Emissionen im Fahrbetrieb. **www.van-of-the-year.com ***Unser Verkaufspreis für das Fahrzeug ohne Antriebsbatterie: 20.000,– € netto ohne USt./23.800,– € brutto inkl. 19 % USt. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der Renault Leasing, z. B. zu einem monatlichen Mietzins von 72,– € netto ohne USt./85,68 € brutto inkl. 19 % USt. bei einer Jahresfahrleistung von 10.000 km und 36 Monaten Laufzeit. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie ab. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
 DER NEUE RENAULT KANGOO Z.E. ist der erste erschwingliche und voll alltagstaugliche Elektrotransporter auf Deutschlands Straßen. Mit bis zu 3,5 m³ Laderaumvolumen und bis zu 170 Kilometern Reichweite. Erleben Sie den „International Van of the Year 2012“ und testen Sie jetzt den neuen Renault Kangoo Z.E. – am besten gleich bei einer Probefahrt! Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir beraten Sie gerne.
 DER NEUE RENAULT KANGOO Z.E.DER NEUE RENAULT KANGOO Z.E. ist der erste erschwingliche und voll alltagstaugliche Elektrotransporter auf Deutschlands Straßen. Mit bis zu 3,5 m³
 Batteriemiete
 ab 72,– € netto/85,68 € brutto im Monat ***
 Renault Kangoo Z.E.
 ab 20.000 € netto/23.800 € brutto***
 100 % ELEKTRISCH. 0 % EMISSIONEN.*
 DER NEUE RENAULT KANGOO Z.E.
 International Van of the Year 2012**
 • Nutzlast: 650 kg
 • Null Emissionen
 • Ladelänge: 2,50 m• Laderaumvolumen bis zu 3,5 m³
 AUTOHAUS HESS GMBH, Hauptstr. 115, 98574 Mittelschmalkalden, Tel.: 03683-69960
 AUTOHAUS HESS GMBH, Berkeser Str. 20, 98617 Meinigen, Tel.: 03693-44550
 AUTOHAUS HESS GMBH, Schleusinger Str. 85, 98646 Hildburghausen, Tel.: 03685-79990
 WIR BERATEN SIE GERNE. BESUCHEN SIE UNS UND FRAGEN SIE NACH UNSEREN ANGEBOTEN. AUTOHAUS ESCHRICH GMBH & CO. KG · Ilmenauer Allee 65 · 98693 Ilmenau-Oberpörlitz · Tel.: 03677-649494
 AUTOHAUS MÜLLER GMBH · Pfütschbergstraße 7 · 98527 Suhl · Tel.: 03681-39390AUTOHAUS ZERBS GMBH · Schwarzburger Straße 132 · 98724 Neuhaus · Tel.: 03679-79900
 Anzeige
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PRAXIS-TIPP – WAS ÄNDERT SICH 2012?
 Mit Wirkung vom 4. Dezember 2011 gilt die EU- Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 zur europaweit ein-heitlichen Berufszugangsverordnung für den Beruf des Kraftverkehrsunternehmers im Güter- und Per-sonenkraftverkehr. Daraus ergeben sich zahlreiche kleinere und zum Teil auch größere Veränderungen für die betroffenen Unternehmen.
 Nachfolgend geht es schwerpunktmäßig um die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem neuen Begriff „Verkehrsleiter“. Nur der Begriff des Ver-kehrsleiters selbst ist neu, seine Funktion ist dage-gen schon lange in jedem erlaubnispflichtigen Güterkraftverkehrs- bzw. Personenbeförderungs-unternehmen bekannt. Im Kern entspricht der neue Verkehrsleiter der bekannten „zur Führung der Geschäfte des Güterkraftverkehrs / Omnibusver-kehrs bestellten Person“. Der Begriff „Verkehrsleiter“ wurde durch die EU Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 eingeführt. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass als Verkehrsleiter die bisherige zur Leitung der Verkehrsgeschäfte bestellte Person gilt. Wenn sich in Ihrem Unternehmen also nichts ändert oder geändert hat, muss auch kein neuer Verkehrsleiter benannt werden.
 Eine Änderung betrifft jedoch die Fachkunde-bescheinigung. Da das einheitliche Register (geführt durch das BAG) die Vergabe einer eindeutigen Num-mer bei den Fachkundebescheinigungen erfordert,
 müssen ältere Fachkundebescheinigungen (z. B. alte Güternah- und Güterfernverkehrsbescheinigungen) durch neue ersetzt werden. In erster Linie kommt es darauf an, ob Sie eine Fachkunde-Bescheinigung der IHK besitzen. Wenn dies so ist, prüfen Sie bitte, ob diese Bescheinigung mit einer Nummer versehen ist (nach dem Muster z. B.186/11/158). Ist eine Num-mer vorhanden, brauchen Sie nicht weiter tätig zu werden. Falls Sie jedoch eine ältere Bescheinigung besitzen, bei der noch keine Nummer aufgeführt
 ist, senden Sie diese bitte in Kopie mit einem kurzen Anschreiben an die IHK Südthüringen. Sie bekom-men eine Fachkundebescheinigung nach den aktu-ellen gesetzlichen Vorgaben neu ausgestellt.
 Ihr Ansprechpartner:
 Lukas Kimel 03681 362-132Y [email protected]
 Neue Berufszugangsverordnungim Güter- und Personenkraftverkehr
 Gewerbebau mit System: wirtschaftlich, schnell und nachhaltig
 konzipieren bauen betreuen. www.goldbeck.de
 GOLDBECK Ost GmbH, Niederlassung Thüringen
 99334 Ichtershausen,
 Gewerbepark Thöreyer Straße 1, Tel. 03 62 02 / 707-0
 98527 Suhl, Pfütschbergstraße 1, Tel. 0 36 81 / 80 72-0
 G o l d b e c k _ S U H 9 3 _ 0 2 . p d f S e i t e 1 1 6 . 0 1 . 1 2 , 1 6 : 2 0
 © RainerSturm  / pixelio.de
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 STARTHILFE UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG
 Mit dem DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2011 liegt eine Einschätzung der IHK-Organisation zur Nachfolgesituation im deutschen Mittelstand vor. Über 21 500 Kontakte von IHK-Experten mit Senior-Unternehmern und Übernahmeinteres-sierten, die Erfahrungsberichten der Berater der 80 IHKs sowie eine statistische Auswertung bilden die Grundlage des Reports. Auf wesentliche Inhalte und entsprechende Angebote der IHK wird nach-folgend näher eingegangen, wobei die Beurteilung von Schwierigkeiten bei der Unternehmensnach-folge breiten Raum einnimmt.
 Um 32 Prozent ist die Zahl der Interessenten am Thema Unternehmensnachfolge angestiegen. Hin-tergrund ist, dass sich Senior-Unternehmer umfas-sender über den Übergabeprozess informieren wollen. Existenzgründer sehen in der Übernahme eines bestehenden Betriebes eine Alternative zur Neugründung. Allerdings, so der DIHK-Report, „wird die Notwendigkeit, die Nachfolge zu regeln, im Unternehmen häufig zu spät erkannt oder eine Regelung zumindest immer wieder aufgescho-ben…“ - auf der Seite der Senior-Unternehmer steht mit 46 Prozent die nicht rechtzeitige Vorbe-
 reitung auf die Übergabe an erster Stelle. Hier kann die IHK als „neutrale Stelle“ insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen helfen, sich dem Thema zu nähern und mit umfassenden Informa-tionen den auch emotional schwierigen Übergabe-prozess beratend unterstützen.
 Bei 59 Prozent der Nachfolgeinteressenten sind Finanzierungsprobleme das Hindernis Nr. 1. Wegen des oftmals höheren Finanzierungsvolumens, der Komplexität und der mit der Übernahme verbunde-nen Risiken müssen Kapitalgeber vom Konzept des Übernehmers überzeugt werden. Andererseits stellt der bestehende Betrieb eine potenzielle Sicherheit dar, sofern dem Kaufpreis eine realistische Bewer-tung zugrunde liegt.
 Wenn 37 Prozent der Senior Unternehmer keinen passenden Nachfolger finden, liegt das u. a. darin begründet, dass zwar ca. 50 Prozent eine familien-interne Nachfolge wünschen aber nur noch etwas mehr als ein Drittel als solche realisiert werden. Dagegen finden 45 Prozent der Übernahmeinter-essierten kein passendes Unternehmen. Hier bie-ten die IHKs als Regionalpartner der bundesweiten Nachfolgebörse „nexxt-change“, mit regionalen Kooperationsbörsen und Netzwerken Nachfolge-suchenden und Übernahmeinteressenten eine wirksame Unterstützung bis hin zur Begleitung des Prozesses.
 Erneut unterstreicht der DHK-Report, wie wich-tig generell die Vorsorge für den Notfall ist. Nur 28 Prozent der Unternehmen haben ihren „Notfall-koffer“ gepackt. Nicht nur angesichts der Tatsache, dass etwa ein Drittel der Nachfolgen ungeplant, d.h. wegen unerwarteten Ausfalls des Unterneh-mers notwendig werden, wird hier dringender Handlungsbedarf gesehen.
 Den vollständigen „DIHK-Report zur Unterneh-mensnachfolge 2011“, Informations- und Veran-staltungsangebote sowie Ansprechpartner finden Sie unter www.suhl.ihk.deoder www.beratungsnetzwerk-thueringen.de.
 Ihr Ansprechpartner:
 Detlef Schmidt 03628 6130-515Y [email protected]
 „Fachkraft Chef“ gesuchtDIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2011Zahlen und Einschätzungen der IHK-Organisation zum Generationswechsel in deutschen Unternehmen
 Quelle: DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2011
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 Im Rahmen des Rentendialoges der Bundesregierung wird die Debatte über künftige Altersarmut in der Gesellschaft derzeit intensiv geführt. Dabei wird verstärkt die Sorge vor zunehmender Altersarmut von Selbstständigen zum Ausdruck gebracht. Insbesondere Selbstständige, die keine Mitarbeiter beschäftigen, stehen im Fokus.
 Steigende Altersarmut wird befürchtet, da die Lebensverläufe zunehmend von wechselnden Erwerbsphasen und -formen, sowie auch Arbeits-losigkeit geprägt seien. Bei geringen Einkünften wäre daher gar nicht die Möglichkeit gegeben, substanziell für das Alter vorzusorgen.
 Andererseits bezieht sich eine Argumentation dar-auf, dass ein Drittel der Personen, welche im Alter eine Grundsicherung beziehen, keine Renten-ansprüche aus der Gesetzlichen Rentenversiche-rung (GRV) aufweisen. Es wird gefolgert, dass viele dieser Personen selbstständig Tätige seien.
 Um dem vermutetem Problem entgegenzuwirken, wird im Rahmen des Rentendialogs die Einbezie-hung aller Selbstständigen in die Pflichtversiche-rung diskutiert.
 Die tatsächliche Altersvorsorgesituation ist aber weitgehend unklar. Nach Schätzungen durch den DIHK dürfte allenfalls die Hälfte aller Selbststän-digen keinem obligatorischen Altersvorsorge-system angehören. Wie viele der hauptberuflich tätigen Selbstständigen ohne Mitarbeiter in irgend-einer Form der obligatorischen Rentenversicherung unterliegen, ist nicht bekannt. Gleiches gilt für den
 Umfang und die Verteilung der privaten Vorsorge bei allen Selbstständigen.
 Vor dem Hintergrund der Informationsdefizite sind weitreichende Reformen in der Altersvorsorge der-zeit nicht begründbar. Prinzipiell entscheidet sich der Unternehmer bewusst für eine selbstständige Tätig-keit und damit gegen den vermeintlichen Schutz durch die Pflichtversicherung in der GRV. Jedoch sollte die Eigenverantwortung der Unternehmen gestärkt und für die Relevanz und Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge sensibilisiert werden.
 Eine Verpflichtung zur GRV dürfte lediglich eine Mindesthöhe umfassen, um spätere Ansprüche gegen die Grundsicherung im Alter zu vermeiden. Die Wahl der Vorsorgeform sollte möglichst frei-gestellt werden, auch unter dem Aspekt, dass viele Selbstständige bereits in unterschiedlicher Form für das Alter vorgesorgt haben.
 Ihr Ansprechpartner:
 Antje Freund 03681 362-233Y [email protected]
 KooperationsbörseBereich Handel/Dienstleistungen
 Jetzt Partner in einem bundesweit expandieren-den Netzwerk aus rund 140 Werbeagenturen und Bürodienstleistern werden. Erfolgreiches Unternehmensnetzwerk sucht Existenzgründer bzw. schon Selbstständige aus den Bereichen Büro-Organisation (z. B. Berater, Buchhalter, Betriebswirte etc.) und Marketing (z. B. Designer, Texter, IT-/Web Engineering etc.) zum Ausbau des Netzwerkes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Arbeiten unter dem Schutz einer Marke, Austausch mit Partnern des Netzwerks, profi-tieren von gemeinsamen Kunden – zusammen erfolgreich sein. Haupt- oder nebenberuflich, auch vom Wohnsitz aus möglich. Geringes Risiko, da keine Einstiegsgebühr. A 2012/1
 Unser Auftraggeber sucht Kooperationspartner aus der Ziegelherstellungs-Branche und bietet nachfolgende Neuheit an: Neue Technologie, d. h. der Ziegelrohmasse sind ein bis mehrere Brennstoff/e beigemischt. Der Ziegel brennt sich nach dem Anzünden selbst, genauer gesagt „selbstreferentiell“, d. h. auf sich selbst bezogen“. Der Know-how-Lieferant stellt seine Rezeptur für diese Hochtechnologie gegen entsprechende Umsatzbeteiligung zur Verfügung. Gerne erwar-ten wir Ihre Interessenbekundung. A 2012/2
 Handelsvertreter oder ähnliche Position möchte für ein seriöses Unternehmen tätig werden. Vertriebserfahrung ist vorhanden. Ein fixer Bestandteil der Vergütung und/oder ein Firmen-fahrzeug sind Bedingung. Auch eine Vertretung in einem Vertriebsbüro / Ladengeschäft o. ä. ist möglich. A 2012/3
 Betreiber von Waschanlagen für Nutzfahrzeuge und Pkw sucht Käufer. Großer Kundenstamm und kompetentes Personal vorhanden. A 2012/4
 Langjährig tätiges Thüringer Bauunternehmen für Niedrigenergiehäuser in Holzrahmenbau-weise sucht Partner zum Ausbau des Produkti-onsprofils. A 2012/5
 Die Stadt Stadtilm sucht zum frühestmögli-chen Zeitpunkt einen Betreiber für den Kultur-saal „Bärsaal“ in Stadtilm. Die Betreibung kann getrennt nach Bewirtschaftung und Veranstal-tungsmanagement angeboten werden. Wün-schenswert wäre beides aus einer Hand. Das Gebäude wurde im Jahr 2002/2003 komplett saniert. Es verfügt über einen Veranstaltungs-raum mit 290 Plätzen. Bestuhlung ist vorhanden. Nähere Informationen und Bilder unter HYPER-LINK „http://www.stadtilm.de“ www.stadtilm.de.
 Die o. g. Angebote und Nachfragen werden von der IHK ohne Gewähr veröffentlicht.
 Ihr Ansprechpartner:
 Diana Kück 03681 362-222Y [email protected]
 Pro und Contra Altersvorsorge von Selbstständigen
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 REGIONALMARKETING THÜRINGER WALD
 Der forum Thüringer Wald e. V. zieht für das Jahr 2011 eine überaus positive Bilanz. Die gewünschten Impulse für die Stärkung des Images der Wirtschaftsregion Thüringer Wald konnten erfolgreich gesetzt werden. Mit Projekten wie der Jugendkampagne t-wood.de, der LANGEN NACHT DER INDUSTRIE Thüringer Wald und dem Firmenlauf Thüringer Wald wurden Highlights für die Region auf den Weg gebracht bzw. weiter etabliert. Für das neue Jahr lautet das Motto, die Aktivitäten weiterhin mit Nachhaltigkeit zu untersetzen.
 Auch für das Jahr 2012 hat sich der forum Thüringer Wald e. V. auf die Fahnen geschrieben, die Wahrneh-mung des Thüringer Waldes als Wirt schaftsregion weiter zu erhöhen und die Stärken der Region noch besser zu kommunizieren. Dies haben die Mitglie-derversammlung und der Vorstand, mit IHK Prä-sident Dr. Peter Traut an der Spitze, am 7. Dezem-ber 2011 als „Marschplan“ festgelegt. Gleichzeitig geht es darum, den Thüringer Wald als attraktiven Lebensraum zu präsentieren, die Standortfaktoren zu verbessern und die Vernetzung und Kooperati-onsbereitschaft der regionalen Akteure zu fördern.
 In diesem Jahr wird dabei der Hauptfocus weiter-hin auf die Jugend als die Zukunft der Wirtschafts-region gerichtet sein. Sie soll über die Kampagne t-wood.de, deren zentrales Element eine Internet-plattform mit den Hauptbereichen PARTYS, FREUNDE, JOBS ist, zunehmend an ihre Heimat gebunden und so die weitere Abwanderung verhindert werden. Ziel ist es, positive Emotionen zur Region zu erzeu-gen sowie persönliche und berufliche Perspektiven aufzuzeigen. Als Höhepunkt der Kampagne wird das t-wood FESTIVAL am 6. und 7. Juli 2012 stattfinden. Weitere Highlights werden die zweite LANGE NACHT DER INDUSTRIE Thüringer Wald am 7. Juni (s. neben-stehender Beitrag) und der Thüringer Wald Firmen-lauf am 22. August sein. Weitere Projekte mit hoher Priorität sind beispielsweise die Vermarktung regi-
 onaler Produkte, die „Unternehmerfreundliche Ver-waltung im Thüringer Wald“ sowie das Bildungscamp „Energieferien im Thüringer Wald“.
 Ihr Ansprechpartner:
 Cornelia Grimm | Regionalmanagerin 03681 362-231Fax 03681 362-444Y [email protected]
 Zweite LANGE NACHT DER INDUSTRIE Thüringer Wald 2012 – Machen Sie mit!
 Die LANGE NACHT DER INDUSTRIE Thüringer Wald hat im Jahr 2011 eine erfolgreiche Premiere gefei-ert. Bei den Teilnehmern und den 15 beteiligten Unternehmen war die Resonanz durchweg sehr positiv. Ob Konzern, großes oder kleines mittel-ständisches Unternehmen, sie alle konnten sich mit ihrem Portfolio präsentieren, sich als interessanter regionaler Arbeitgeber empfehlen sowie Auszubil-dende und Fachkräfte rekrutieren.
 Auch in diesem Jahr werden wir unter dem Motto: „Industrie ist nicht alles, aber ohne Industrie ist vieles nichts“ die Industrie als Wachstumsmotor der regionalen Wirtschaft wieder in den Fokus der
 breiten Öffentlichkeit stellen, sie mit den Menschen der Region zusammenbringen und die Netzwerkbil-dung im Thüringer Wald unterstützen.
 So geben wir am 7. Juni 2012 ab 17:00 Uhr rund 20 potenziellen Industrieunternehmen die Platt-form, ihre Tore für ausgewählte Besucher zu öff-nen. Jedes Unternehmen hat die Gelegenheit, sich nacheinander zwei Gruppen von 45 bis 50 Perso-nen mit Vorträgen und Betriebsführungen zu prä-sentieren und in den Dialog mit den Teilnehmern zu treten. Diese sind Schüler ab 14 Jahren, Ausbil-dungsplatzbewerber, Studenten, Arbeitsuchende, wechselwillige Berufstätige und allgemein Interes-sierte. Die Zusammensetzung der Touren und der Besuchergruppen erfolgt in Abstimmung mit den teilnehmenden Unternehmen.
 Seien auch Sie dabei und melden sich an. Ihr Ansprechpartner ist Tilo Werner, 03681 362-203,Y [email protected]
 Anmeldeschluss für interessierte Unternehmen ist der 14. März 2012.
 Weitere Informationen unter:www.lange-nacht-der-industrie.de
 Imagestärkung unserer Wirtschaftsregion hat weiterhin höchste PrioritätImpulse für den Thüringer Wald im Jahr 2012 nachhaltig verankern
 Thüringer Wald Firmenlauf
 22. August
 H I G H L I G H T S R E G I O N A L M A R K E T I N G T H Ü R I N G E R W A L D 2 0 1 2
 Merken Sie sich diese Termine vor:
 7. Juni 6. –7. Juli
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 AUS- UND WEITERBILDUNG
 Datum Bezeichnung Std Ort
 13.02.2012 Crashkurs Werbung und Marketing für Existenzgründer 6 SON13.02.2012 Unterrichtung für Bewachungspersonal 40 SON13.02.2012 Existenzgründerlehrgang – NL 24 ARN13.02.2012 Kalkulation in der Gastronomie 8 SHL13.02.2012 IHK-Fachkraft für Gebäudeenergieeffizienz 240 ARN14.02.2012 Verhandlungsstrategien für Gewinner 16 SHL14.02.2012 Workshop – Projektmanagement 16 SHL14.02.2012 Workshop – Arbeiten mit Windows 7 und Office 2010 8 SHL17.02.2012 IT-Netzwerkadministrator (IHK) 132 SHL17.02.2012 Netzwerkgrundlagen – Internetworking mit TCP / IP 24 SHL17.02.2012 Geprüfter Industriemeister Glas 1000 SHL17.02.2012 Windows- und Internetgrundlagen im Beruf 16 SHL20.02.2012 Kommunikation mit Gästen 8 SHL21.02.2012 Existenzgründerlehrgang 24 SHL27.02.2012 Ausbildung der Ausbilder – NL 96 SON27.02.2012 MS Office-Anwender (IHK) – Aufbaustufe 60 SHL27.02.2012 MS Office-Anwender (IHK) – Grundstufe 56 SHL27.02.2012 MS Word – Grundkurs 16 SHL27.02.2012 MS Word – Aufbaukurs 16 SHL27.02.2012 IHK-Fachkraft Montage und Service von Solaranlagen 240 ARN27.02.2012 IHK-Fachkraft für Solartechnik 200 ARN27.02.2012 IHK-Fachkraft Kaufmännischer Mitarbeiter für Solartechnik 200 ARN27.02.2012 IHK-Fachkraft Solarzellenfertigung 200 ARN28.02.2012 Arbeiten mit Auto-CAD 2011 80 SHL28.02.2012 IHK-Fachkraft CAD-Technik 160 SHL28.02.2012 Web-Technologien mit HTML, CSS und JavaScript 40 SHL28.02.2012 Aktuelles Steuerrecht 2012 8 SHL29.02.2012 Aktuelles Steuerrecht 2012 8 SON01.03.2012 Aktuelles Steuerrecht 2012 8 ARN02.03.2012 MS Project 16 SHL02.03.2012 Ausbildung der Ausbilder 96 SHL02.03.2012 Geprüfter Betriebswirt 750 SHL05.03.2012 Unterrichtung für Bewachungspersonal 40 SHL07.03.2012 MS Excel – Aufbaukurs 16 SHL07.03.2012 MS Excel – Grundkurs 16 SHL09.03.2012 Windows Server 2008 R2 – Administration 72 SHL09.03.2012 Moderation von Besprechungen 12 SON10.03.2012 Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe 20 SHL12.03.2012 IHK-Fachkraft für die Fertigung von Solarmodulen 200 ARN12.03.2012 Ausbildung der Ausbilder – NL 96 ARN12.03.2012 Geprüfter Wirtschaftsfachwirt 700 SHL12.03.2012 Geprüfter Industriefachwirt 700 SHL13.03.2012 Grundlagen der Mitarbeiterführung – Basiswissen für Führungskräfte
 in neuen Führungssituationen16 SHL
 15.03.2012 Krankenrückkehrgespräche professionell führen 8 SON19.03.2012 Gewinnermittlung durch Einnahmen-/ Überschussrechnung 20 ARN19.03.2012 Existenzgründerlehrgang – NL 24 SON19.03.2012 Vertragsstörungen im Ein- und Verkauf 8 SHL20.03.2012 Flexibilisierung der Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle 4 SHL20.03.2012 Existenzgründerlehrgang 24 SHL21.03.2012 Erfolgsverhalten am Telefon – ziel- und kundenorientiert telefonieren 8 SHL26.03.2012 Qualitätsbeauftragter (IHK) 40 SHL26.03.2012 Von der Vision zur erfolgreichen Unternehmensführung 12 SON26.03.2012 Existenzgründerlehrgang – NL 24 ARN
 10892
 Ihre Ansprechpartner im Bildungszentrum derIHK Südthüringen:
 Suhl Katrin Pertig 03681 362-427Suhl Beate Rammelt 03681 362-429Suhl Sandro Schilling 03681 362-426Sonneberg Heidi Leistner 03675 7506-255Arnstadt Carmen Klotz 03628 6130-516
 IHK-Weiterbildungsangebot
 Weitere Lehrgangsangebote regionaler Anbieter, die auf IHK-Prüfungen vorbereiten, finden Sie unterwww.qualiservice-thueringen.de oder www.suhl.ihk.de .
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 AUS- UND WEITERBILDUNG
 Exklusive Seminarangebote für Unternehmer und Manager
 Ein Kooperationsprojekt der drei Thüringer IHKs bie-tet erstmals ab dem Jahr 2012 sechs exklusive Semi-narangebote für Manager und Unternehmer an.
 Die Veranstaltungen der „IHK.Führungskräfte Aka-demie Thüringen“ heben sich bewusst von den Standardschulungen ab und sind speziell für Ent-scheider konzipiert. Veranstaltungsorte sind jeweils ausgewählte Seminarhotels in Erfurt, Weimar, Gera und Suhl.
 So ist u. a. im April im Business-Vital-Hotel in Suhl folgendes Seminar der IHK.Führungskräfte Akade-mie Thüringen geplant:
 Effektives Recruiting von Fach- und Führungskräften
 Das Thema „Personalgewinnung von hochqualifi-zierten Fach- und Führungskräften“ gewinnt unter den Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Aufschwungs, des demografischen Wandels und der zunehmenden Globalisierung und Regionalisie-rung des Arbeitsmarktes immer mehr an strategi-scher Bedeutung.
 Die Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über die aktuellen Rekrutierungsmöglichkeiten (z. B. Online-Stellenanzeigen, Social Networks). Sie erhal-ten einen Einblick, wie (online) Stellenanzeigen zu formulieren sind und entwickeln ihre eigene Rekru-tierungsstrategie. Darüber hinaus erfahren sie, was ein Unternehmen attraktiv für potenzielle Bewerber und die eigenen Mitarbeiter macht.
 Das Seminar stellt die modernen Instrumente der Eignungsdiagnostik, deren Einsatz in der Praxis sowie die grundlegenden rechtlichen und ethischen Aspekte der Personalauswahl vor. Darüber hinaus wird ein Überblick über den gesamten Auswahlprozess vom Anforderungsprofil über das gesamte Bewerberma-nagement bis hin zur Erstellung, Durchführung und Auswertung strukturierter anforderungsbezogener Einstellungsinterviews gegeben. Zudem werden die Teilnehmer für die möglichen Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler im Auswahlprozess sensibilisiert.
 Inhalte:• Recruitinginstrumente und ihre Wirkung im Ver-
 gleich• Unternehmenspolitische und betriebswirtschaft-
 liche Aspekte des Personalrecruiting• Personalmarketing und Employer Branding • Entwicklung einer eigenen Recruitingstrategie
 • Eignungsdiagnostische Instrumente der Per-sonalauswahl im Vergleich (Einsatzhäufigkeit, Validität, Akzeptanz)
 • Ethische und rechtliche Aspekte der Personalaus-wahl
 • Erstellung stellenbezogener Anforderungsprofile • Erstellung von Interviewfragen• Systematisierung der Bewerbervorauswahl
 durch einen strukturierten Unterlagencheck• Strukturierte anforderungsbezogene Interviews
 führen und auswerten (Einführungsinput)• Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler
 Die „richtigen Treffer“ können die Teilnehmer im Rahmenprogramm des Seminars erzielen, wenn in der Schießsportanlage Suhl Tontaubenschießen auf dem Programm steht (ca. 1 Std.).
 Termin: 20. April 2012, 09:00 - 17:00 UhrTrainer: Nadine Bleße
 Weiterer Termin: 12. Oktober 2012, 09:00 - 17:00 Uhr Lean Management für Führungskräfte
 Ihr Ansprechpartner:
 Kersten Mey 03681 362-151Y [email protected]
 IHK.Führungskräfte Akademie Thüringen
 iWelt AG | Mainparkring 4 | 97246 Eibelstadt | iwelt.telTelefon 09303 982-800 | www.iwelt.de | [email protected]
 Webseitengestaltung
 E-Mail & Domains
 Softwareentwicklung
 Webspaces & Server
 Internetanbindung www.iwelt.de
 Anzeige
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 DIHK-Präsident Hans Heinrich Driftmann und Bun-deswirtschaftsminister Philipp Rösler haben am 12. Dezember in Berlin Deutschlands beste Azu-bis 2011 in 218 IHK-Berufen ausgezeichnet. Dabei waren auch drei Jugendliche aus Südthüringen.
 Das bundesweit beste Prüfungsergebnis im Beruf Fluggerätemechanikerin schaffte mit 97 Punkten Tina Frühauf. Sie wurde bei N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co. KG Arnstadt ausgebildet. Daniel Rettig hat sich mit 95 Punkten zum bun-desweit besten Glasveredler prädestiniert. Er absol-vierte seine Ausbildung bei der ARNSTADT-KRIS-TALL GmbH. Marc Döpping ist mit 94 Punkten der bundesweit beste Fahrradmonteur. Er lernte in der Ro-Ko Montage GmbH Schleusingen.
 Driftmann beglückwünschte die Preisträger in seiner Eröffnungsrede: „Sie sind die besten Azu-bis Deutschlands in Ihrem Beruf und haben sich unter mehr als 300 000 Teilnehmern an den IHK-
 Abschlussprüfungen in diesem Jahr durchgesetzt. Sie haben nun die besten Chancen auf einen erfolg-reichen Start ins Berufsleben.“ Der DIHK-Präsident dankte außerdem den Ausbildungsbetrieben, Eltern und Berufsschullehrern für ihren erheblichen Anteil am Erfolg der Super-Azubis.
 Bundeswirtschaftsminister Rösler gratulierte den Jahrgangsbesten und hob die Bedeutung des dua-len Ausbildungssystems zur Sicherung des quali-fizierten Fachkräftenachwuchses hervor: „Zusam-men mit der Wirtschaft wollen wir das Bild einer erfolgreichen beruflichen Aus- und Weiterbildung mit vielen Karriereoptionen stärker verankern. Absolventen der beruflichen Bildung stehen für den weiteren Berufsweg viele Chancen und Möglich-keiten bis hin zur Übernahme unternehmerischer Verantwortung offen. Eine berufliche Aus- und Weiterbildung ist eine echte Alternative zum Stu-dium. Deshalb werben unter dem Motto „Berufliche Bildung – praktisch unschlagbar“ das Bundeswirt-
 schaftsministerium und das Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit den Wirt-schaftsverbänden für die duale Berufsausbildung.“
 Insgesamt wurden in diesem Jahr 227 Bundes-beste in 218 verschiedenen Berufen ermittelt. Denn neunmal gab es zwei Beste im gleichen Beruf mit exakt der gleichen Punktzahl in der Abschluss-prüfung. Fünf Absolventen konnten sogar mit unschlagbaren 100 Punkten aufwarten.
 Insgesamt nahmen mehr als 1 000 Gäste an der Veranstaltung teil – neben den Eltern der Besten auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Berufs-schullehrer, Bundestagsabgeordnete sowie Prä-sidenten und Hauptgeschäftsführer der Indus-trie- und Handelskammern. Wie schon in den vergangenen fünf Jahren führte Entertainerin Bar-bara Schöneberger mit Humor und Schlagfertigkeit durch das Programm, das erstmals per Live-Stream im Internet übertragen wurde.
 Berufliche Bildung echte Alternative zum StudiumDeutschlands Top-Azubis 2011 ausgezeichnet
 Neuer Projektmitarbeiter Passgenaue Ausbildungsvermittlung
 Tina Frühauf, Daniel Rettig (Bild Mitte) und Marc Döpping (Bild rechts) gehören zu den bundesweit besten Azubis, die in Berlin von DIHK-Präsident Hans Heinrich Driftmann ausgezeichnet wurden.
 Fotos: Jens Schicke
 Seit Anfang Januar 2012 ist Jan Wallstein der zuständige Mitarbeiter für das Projekt „Passge-naue Vermittlung von Jugendlichen“ in der IHK Südthüringen. Jan Wallstein übernimmt den Aufgabenbereich von Oskar Sesselmann und steht somit ab sofort für die Unternehmen im IHK-Bezirk Südthüringen zur Verfügung.
 Jan Wallstein ist 38 Jahre alt und seit 1999 in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der beruflichen Bildung und Berufsorientierung tätig. Seine Tätig-keit wird er in der Hauptgeschäftsstelle in Suhl und in der Niederlassung Sonneberg ausführen.
 Sein Aufgabengebiet umfasst die Berufsori-entierung an Schulen und die Akquisition von Ausbildungsplatzsuchenden. Er unterstützt inte-ressierte Unternehmen bei der Suche nach pass-genauen Auszubildenden. Weiterhin wird durch ihn die Betreuung von Ausbildungsbetrieben bei allen administrativen Fragen der Berufsausbil-dung abgesichert. Auch die Pflege und Aktuali-sierung der Lehrstellenbörse der IHK Südthürin-gen liegt in seinem Aufgabengebiet.
 Anzeige
 Jan Wallstein 03675 7506-256Y [email protected]
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 Crashkurs Werbung und Marketing für Existenzgründer und Jungunternehmer
 Im Seminar erhalten die Teilnehmer eine praxisorientierte Einführung und Ori-entierung in das Marketing und in die Werbung. Anhand von Beispielen und Übungen wird gezeigt, welchen wichtigen Stellenwert diese Bereiche für die Vertriebsförderung haben.
 Termin: 13. Februar 2012Ort: IHK-Niederlassung Sonneberg
 Moderation von Besprechungen
 Zur Aufgabe einer Führungskraft, eines Team- oder Projektleiters gehört es, Besprechungen, Teamsitzungen und Workshops zu organisieren, zu leiten und zielgerichtet zum Ergebnis zu führen. Dabei ist es eine der größten Herausforderungen, alle Beteiligten aktiv mit einzubeziehen, deren Kompetenzen zu nutzen und effizient zu arbeiten.
 Im Seminar werden Methoden und Techniken aus der Moderation trainiert, mit denen es möglich ist, Besprechungen in einer begrenzten Zeit zu einem guten Ergebnis zu führen und Ideen nicht nur zu formulieren, sondern auch umzusetzen. Die eigene Rolle als Moderator wird ebenso beleuchtet wie der Umgang mit den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und Konflikten.
 Termin: 9. und 10. März 2012Ort: IHK-Niederlassung Sonneberg
 Grundlagen der Mitarbeiterführung – Basiswissen für Führungskräfte in neuen Führungssituationen
 Die Teilnehmer lernen die Grundelemente effektiver Führungsarbeit kennen. Die der Führungstätigkeit eigenen besonderen Formen von Zielsetzung, -vereinbarung und -realisierung werden praxisnah erarbeitet. Für den optimalen Erfolg als Führungskraft ist der zweckmäßige Einsatz der Führungsinstrumente ein wichtiger Bestandteil. Zielvereinbarung, Delegation, Motivation und Zielkontrolle gehören zu den unverzichtba-ren Führungsinstrumenten. Sich selbst und andere zu motivieren ist jene Kunst, die im Zusammenwirken mit Teamarbeit den erwünschten Füh-rungserfolg garantiert.
 Termin: 13. und 14. März 2012Ort: IHK-Bildungszentrum, Suhl
 Immer mehr mechatronische Systeme kommen in der Industrie zum Einsatz. Diese müssen entwickelt, montiert und gewartet werden – was systemüber-greifendes Denken und Handeln erforderlich macht. Industriemeister Mecha-tronik übernehmen Fach- und Führungsaufgaben in der Herstellung von industriellen Prozesssteuerungseinrichtungen, im Elektromaschinen- und Fahrzeugbau sowie bei der Fertigung von Geräten der Unterhaltungselektronik oder im Maschinen- und Anlagenbau. Innerhalb ihres Verantwortungsberei-ches sind sie dafür zuständig, dass die gesetzten Produktionsziele nach Menge, Qualität, Termin und Wirtschaftlichkeit erfüllt werden. Dazu koordinieren und überwachen sie die Arbeitsabläufe und stellen beispielsweise Kosten- und Kapazitätspläne auf. Weiterhin entwerfen, installieren und konfigurieren sie mechatronische Systeme und führen Wartungs-, Instandhaltungs- und Repa-raturarbeiten durch oder organisieren diese. Darüber hinaus beraten und schu-len die Industriemeister die Kunden im Umgang mit mechatronischen Syste-men. Ebenso stellen sie die Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen (z. B. Arbeitssicherheit, Umweltschutz) im Betrieb sicher oder dokumentieren Funktions- und Sicherheitsprüfungen. Nicht zuletzt führen sie Mitarbeiter bzw. leiten diese an und wirken an der Personaldisposition und -planung sowie bei der betrieblichen Ausbildung mit.
 Mit dem Abschluss Industriemeister schaffen Sie sich eine ideale Basis für Ihren beruflichen Aufstieg. Denn als Meister, der sein praktisches Wissen mit Führungskompetenz verbindet, sind Sie eine gesuchte Führungskraft.
 Der Lehrgang wird berufsbegleitend als Wochenendkurs ab April 2012 in der IHK-Niederlassung Sonneberg angeboten und bereitet die Teilnehmer auf die IHK-Prüfung vor.
 Interessenten können sich in der IHK-Niederlassung in Sonneberg am 1. März 2012 um 17:00 Uhr über diese Weiterbildungsmöglichkeit informieren.
 Weitere Meisterkurse in den Fachrichtungen Metall und Kunststoff/Kaut-schuk sind ebenfalls 2012 geplant.
 Ihr Ansprechpartner:
 Heidi Leistner 03675 7506-255Y [email protected]
 Geprüfte IndustriemeisterMechatronik auf ErfolgskursEine neue Perspektive für Fachkräfte aus derMetall- und Elektrobranche
 Anzeige
 Ausgewählte SeminareAUS- UND WEITERBILDUNG
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 Die IHK Südthüringen trauert um Herrn Wolfgang Brix, der im Alter von 61 Jahren nach langer, schwerer Krankheit am 15. November 2011 verstarb.
 Herr Brix war seit 1993 als ehrenamtlicher Prüfer in den kaufmännischen IT-Berufen für die IHK Südthüringen tätig. Mit ihm verlieren wir einen äußerst engagierten, hilfsbereiten und zuverlässigen Pädagogen.
 Die IHK Südthüringen wird Herrn Brix ein ehrendes Gedenken bewahren.
 NachrufKrankenrückkehrgespräche professionell führen
 Benötigt ein Mitarbeiter aufgrund seines Gesundheitszustandes besondere Unterstützung durch den Vorgesetzten bzw. Personalverantwortlichen, erleichtern systemische Methoden und Gesprächstechniken eine vertrauens-volle Basis für das Mitarbeitergespräch. Seminarschwerpunkt ist das Erken-nen arbeitsplatz- und personenbedingter Belastungen mit dem Ziel, gemein-same Lösungen zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen.
 Termin: 15. März 2012Ort: IHK-Niederlassung Sonneberg
 Vertragsstörungen im Ein- und Verkauf
 Im Seminar werden praktische und rechtliche Kenntnisse im Bereich Ver-tragsstörungen beim Ein- und Verkauf vermittelt. Die Teilnehmer erfahren, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, wenn Verzug vorliegt und wel-che Pflichtverletzungen Vertragsstörungen hervorrufen können. Die Teil-nehmer lernen die Möglichkeiten kennen, ihre Rechte geltend zu machen insbesondere unter Berücksichtigung von aktuellen Zinssätzen.
 Termin: 19. März 2012Ort: IHK-Bildungszentrum, Suhl
 Erfolgsverhalten am Telefon – ziel- und kundenorientiert telefonieren
 Ob zur Abstimmung eines Außendiensttermins bis zur Reklamation eines verärgerten Kunden – das Telefon, als „Visitenkarte“ des Unternehmens hat in vielen Bereichen der Wirtschaft eine entscheidende Bedeutung für den Unternehmenserfolg.Ergebniswirksame und sofort anwendbare Techniken für das aktive und das passive Telefonieren werden erarbeitet. Das Seminar wendet sich an alle, die beruflich viel telefonieren und diesbezügliche Reserven erschließen wollen.
 Termin: 21. März 2012Ort: IHK-Bildungszentrum, Suhl
 Ihre Ansprechpartner:
 Anzeigen
 Top Konditionen - Leasing und KaufTel.: +49 (0) 60 49 / 95 10-0 Fax +49 (0) 60 49 / 95 [email protected] www.roeder-hts.de
 RÖDER HTS HÖCKER GmbH
 Wir sind für Sie auf der Thüringen Ausstellung,
 vom 25.02. bis 04.03.2012 Messe Erfurt, Halle 2/Stand A12.
 Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG Zittauer Str. 30 · 99091 Erfurt Telefon: 0361 / 7308-600E-Mail: [email protected]: www.keller-verlag.de
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 Interessante Messeangebote!Besuchen Sie uns.
 * halten kostenlos bereit …
 * stellen weitere Angebote vor …
 optimalen Werbe- und Anbindungsmög- lichkeiten in unseren Verzeichnismedien und im Kultur- und Freizeitmagazin t.akt sowie deren medialen Anwendungen:Print - Online - Mobil - App
 * beraten und informieren zu …
 » unsere Telefon- und Branchenbücher » das Kultur- und Freizeitmagazin t.akt
 » CMS “contentboard©” » VideoOnlineSpots www.keller-verlag.de/vos
 » NEU: die Thüringen Quiz App www.thueringen-quiz.de Starke Marken.
 Vielfältige Möglichkeiten.Ein kompetenter Partner.
 Lisa WeisheitIHK-Bildungszentrum, Suhl 03681 362-152Y [email protected]
 Heidi LeistnerIHK-Niederlassung Sonneberg 03675 7506-255Y [email protected]
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 INNOVATION | UMWELT
 Mit der Veröffentlichung der Neu-fassungen der Richtlinien „Förderung von Personal in Forschung und Entwick-lung“ und „Förderung von Technologie-scouts“ im Thüringer Staatsanzeiger vom 5. Dezember 2011 entfällt die Ver-pflichtung der Fortsetzung des Arbeits-verhältnisses für den Innovations-assistenten bzw. den Technologiescout über den Förderzeitraum hinaus. Damit ergibt sich die Möglichkeit, diese Perso-nalförderung auf befristete Arbeitsver-träge anzuwenden, etwa im Rahmen eines zeitlich begrenzten FuE-Projektes. Nach Auskunft der Thüringer Aufbau-bank wird diese Änderung auf alle ab
 dem 5. Dezember 2011 eingegangenen Anträge angewandt.
 Die Verpflichtung entfällt nicht im Rahmen der Förderung des Thüringen-Stipendiums Plus.
 Die Förderhöhe für den Technologiescout und den Innovationsassistenten bleibt bei 50 Prozent (35 Prozent Nicht-KMU in Ausnahmefällen) der Summe des lohnsteuerpflichtigen Einkommens und der Arbeitgeberanteile. Die Zuschussbeträge sind im ersten Jahr auf 24.000 Euro und im zweiten Jahr auf 12.000 Euro begrenzt. Im Falle des Innova-tionsassistenten steigen die Zuschüsse auf 25.000 bzw. 12.500 Euro, wenn die Tätigkeit dem Bereich GreenTech zugeordnet werden kann.
 Je 80.000 Euro stehen für KMU des pro-duzierenden Gewerbes zur Verfügung, um eine Beratung zur Steigerung der Rohstoff- und Materialeffizienz durch neutrale Beratungsagenturen zu fördern. Bei einer Förderquote von 50 Prozent ist ein Beratungsaufwand von 160.000 Euro förderfähig. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie will mit der Einbeziehung der Ressourceneffi-zienzberatung in die Richtlinie BMWi-Innovationsgutscheine zu dieser Förder-maßnahme erleichtern. Ein Vorteil ist, dass der Förderbetrag nicht durch die Unternehmen vorzustrecken ist.
 Materialkosten stellen im produzieren-den Gewerbe mit 45,4 Prozent (Personal 17,8 Prozent) den größten Kostenbestan-teil dar. Eine Senkung dieses Aufwandes ist aber nicht nur unter Kostengesichts-punkten vernünftig.
 Ziel der Beratung ist die Steigerung der Rohstoff- und Materialeffizienz bei der Produktion oder in der Nutzung der Pro-dukte bei den Kunden. Idealerweise folgt die Beratung einem Zweistufenmodell. In der Potenzialanalyse erfolgt eine quantitative Darstellung der in das
 Unternehmen hineingehenden (Einkauf) sowie der aus dem Unternehmen herausgehenden (Ver-kauf, Entsorgung) Stoffströme. Die innerbetrieb-lichen Verlustmechanismen werden ermittelt und beschrieben. Es folgt eine betriebswirtschaftliche Betrachtung der daraus resultierenden Einspar-potenziale und die Darstellung und Bewertung von Maßnahmen zur Realisierung der Einsparpotenziale inklusive der Abschätzung notwendiger Investitio-nen bzw. des Umfangs einer erforderlichen Vertie-fungsberatung.
 Für die Potenzialanalyse stehen maximal 17.000 der 80.000 Euro Förderung zur Verfügung.
 Förderanträge sind laufend bis zum 8. August 2016 möglich und werden über eine der akkreditierten Beratungsagenturen gestellt. Die akkreditierten Beratungsunternehmen sind im Internetauftritt des Projektträgers, der Deutschen Materialeffizienz-agentur (www.demea.de), zu finden.
 Personalförderungen im Bereich Forschung und Entwicklung angepasst
 go effizientBMWi-Innovationsgutscheine seit 19. Dezember 2011 auch für Beratungen zur Rohstoff- und Materialeffizienz
 Ihr Ansprechpartner:
 Volker Hirsch� 03681 362-413� [email protected]
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 Eine Förderung der Teilnahme als Aussteller an der Messe CeBIT vom 6. bis 10. März 2012 in Hannover ist kurzfristig für Thüringer KMU des verarbeiten-den Gewerbes sowie Architektur- und Ingenieur-büros unabhängig vom Gründungsdatum möglich. Zusätzlich zu den nach der derzeit gültigen Richt-linie zuwendungsfähigen Unternehmen kann Softwareentwicklern eine Teilnahme bezuschusst werden. Die Ausnahmeregelung gilt sowohl für die einzelbetriebliche Beteiligung von Unternehmen als auch für die Beteiligung an Gemeinschafts-ständen, welche zum Beispiel von der LEG (Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH) organisiert werden.
 Antragsformulare und Ansprechpartner finden Sie im Internet unter:
 Thüringer MesseförderungAusnahmeregelung für CeBIT 2012 in Hannover
 537
 Anzeige
 Pläne der Europäischen Kommission für eine Neuregelung des Zollwesens drohen zu einer massiven Belastung für Unternehmen in Europa zu werden. Die exportstarke deutsche Wirtschaft wäre besonders betroffen.
 Bisher liegt der nichtpräferenzielle Ursprung einer Ware in dem Land, in dem die „letzte wesentliche, wirtschaftlich gerechtfertigte Be- und Verar-beitung“ vorgenommen wurde. Die Europäische Kommission will dies nun ändern und beim Import wie auch beim Export wesentlich kompliziertere Regeln für die Bestimmung des Warenursprungs einführen. Damit würden neue Bürokratie-Hürden aufgebaut, die die europäische Wirtschaft im internationalen Warenverkehr behindern würden.
 Die Kommission will mit der neuen Regelung des nichtpräferenziellen Ursprungs mehr Rechts-klarheit für eventuelle Antidumpingmaß nahmen beim Import schaffen. Ihr Fokus liegt daher einzig auf der Einfuhr von Waren. Obwohl nur ein Bruchteil der Importe von Antidumping-maßnahmen betroffen ist, werden dennoch alle Wirtschaftsbeteiligten verpflichtet, diese Regeln umzusetzen.
 In Streitfällen prüft die Kommission in den Drittländern die Einhaltung der EU-Regeln und entscheidet dann über die Rechtsmäßigkeit des Ursprungs. Sie billigt dieses Verfahren auch unseren drittländischen Wirtschafts partnern zu und schafft damit für die europäischen Exporteure unkalkulierbare Hürden. Allein in Deutschland werden jährlich über 1,3 Millionen Ursprungszeugnisse für den Export ausgestellt.
 Drittländer werden außerdem somit an geregt, zum Schutze ihrer Wirtschaft eigene Vorschriften
 zu erlassen. Dadurch wird der Aufbau protek-tionistischer Maßnahmen gefördert, was jedoch dem weltweiten Liberalisierungsgedanken wider-spricht.
 Das Ziel der rechtssicheren Anwendung ist für die Unternehmen mit einem erheblichen zusätzlichen Aufwand verbunden. Beispiele zei-gen die Komplexität dieser neuen Regeln. Es ist ersichtlich, dass es sich keineswegs, wie von der Kommission behauptet, um übersichtliche und anwenderfreundliche Regeln handelt.
 Das bisherige Ursprungsrecht hat sich über Jahr-zehnte bewährt. Eine Verschärfung und Verkom-plizierung nach den derzeitigen Vorstellungen der Kommission ist überflüssig und stellt einen unnötig höheren Bürokratieaufwand dar.
 Übergangsfrist bis 31. März 2012 für neue Nachweise grenz-überschreitender Lieferungen
 Am 25. November 2011 hat der Bundesrat eine Änderung der Belege beschlossen, mit denen die Steuerfreiheit von Ausfuhren ins Dritt-land und innergemeinschaftlichen Lieferungen nachzuweisen ist. Insbesondere im Bereich der innergemeinschaftlichen Lieferungen ergeben sich hierdurch deutliche Veränderungen, die innerbetrieblich umzusetzen sind. Aber auch für Drittlandslieferungen ist der Nachweis künftig enger geregelt. Da die Änderung zugleich dazu genutzt wurde, die bisherigen Soll-Vorschriften in Muss-Vorschriften umzuwandeln, kommt der Beachtung künftig noch größere Bedeutung als bereits bislang zu. Denn nach wie vor gilt: Wer den Grenzübertritt seiner Ware nicht nach weisen kann, zahlt im Regelfall Steuer nach. Zu den beschlossenen Änderungen im Einzelnen erhal-ten Sie weiterführende Informationen auf der Internetseite der IHK Südthüringen:
 Ihr Ansprechpartner:
 Corinna Katzung� 03681 362-232� [email protected]
 Neue Ursprungsregeln: Unternehmen droht zusätzliche Zollbürokratie
 2695
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Norwegen mit seiner aufstrebenden Wirtschaft bietet große Potenziale für zahlreiche Branchen. So spiegelte bereits der 5. Thüringer Außenwirt-schaftstag am 20. Oktober 2011 Norwegen als attraktiven und chancenreichen Wirtschaftsraum für Thüringer Unternehmen wider.
 Um für die Südthüringer Unternehmen die realisti-schen Möglichkeiten in der norwegischen Wirtschaft zu prüfen und einen eventuellen Marktzugang zu erleichtern, organisiert die IHK Südthüringen gemeinsam mit der Deutsch-Norwegischen Handels-kammer am 7. März 2012 einen Inhouse-Beratungs-tag. Die Deutsch-Norwegische Handelskammer ist strategischer Partner für kleine und mittlere Unter-nehmen, die sich auf dem norwegischen Markt etab-lieren wollen oder bereits dort tätig sind.
 Interessierte Unternehmen können direkt in ihrem Unternehmen einen Gesprächstermin vereinbaren, um das Unternehmen und die eigenen Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Gleichzeitig soll deren grundsätzliche Marktfähigkeit in Norwegen und die weitere mögliche Vorgehensweise bespro-chen werden.
 Die IHK Südthüringen organisiert und koordiniert den Beratungstag in enger Abstimmung mit der AHK Norwegen. Interessierte Unternehmen wenden sich bitte zur weiteren Absprache an:
 Tilo Werner� 03681 362-203� [email protected]
 Inhouse-Beratungstag Norwegen für Südthüringer Unternehmen am 7. März 2012
 © Makrodepecher / pixelio.de
 ■ Geschäftsleute können jetzt schneller einreisen Berlin/Brüssel. Geschäftsreisende mit dem Ziel Europa und Deutschland können auf-atmen: Das Auswärtige Amt hat auf Anre-gung des DIHK seine Visumpraxis gelockert. Die Visa-Annahme samt Vorprüfung wird seit Anfang des Jahres von den Konsula-ten zu kommerziellen Dienstleistunterneh-men ausgelagert. So ist garantiert, dass die Geschäftsvisa zügig und ohne größere Kos-ten bearbeitet werden – unabhängig von der Arbeits- und Urlaubslage in den Konsulaten. Abschließend entscheidet das Konsulat. Für Mitglieder deutscher Auslandshandelskam-mern (AHKs), deren Angehörige und Mitarbei-ter besteht die Möglichkeit, den Visa-Service auch über die AHKs in der Türkei und Ägypten abzuwickeln. Weitere AHKs werden folgen.
 ■ Galgenfrist für deutsche Exportunternehmen Die veränderten steuerlichen Nachweispflich-ten beim Export in EU-Länder hält der DIHK für nicht praktikabel. „Die Verordnung muss neu gemacht werden“, fordert DIHK-Steuer-chef Robert Heller. Es ist insoweit nur ein erster Etappensieg und eine Galgenfrist für deutsche Exportunternehmen, dass ein Ver-stoß gegen die neuen Vorschriften bis Ende März nicht bestraft wird. Gab es bislang ver-schiedene Möglichkeiten, eine umsatzsteu-erbefreite Ausfuhr von Waren nachzuweisen, gilt nun nur noch die tagesgenaue „Gelan-gensbestätigung“ durch den Warenempfän-ger. Insbesondere Spedi tionsunternehmen sehen sich mit der Neu regelung überfordert. Erkennt beispielsweise das Finanzamt die „Gelangensbestätigung“ nicht an, muss das Unternehmen die Mehrwertsteuer nachzah-len – dies kann dann den Spediteur in Regress nehmen. Problematisch ist zudem die Spra-che. Zwar gibt es das Formular auch in Eng-lisch und Französisch, doch ist zweifelhaft, ob ein tschechischer, estnischer oder ungarischer Abnehmer eine Bescheinigung in einer dieser Sprachen unterschreibt.
 Die IHK Südthüringen hat sich im Rah-men der Landesarbeitsgemeinschaft der Thüringer IHKs mit einem Schreiben an den Thüringer Finanzminister gewandt und wirtschaftsfreundliche Lösungen gefordert.
 NEUES AUS BERLIN UND BRÜSSEL
 Seit Ende 2011 präsentiert sich Germany Trade & Invest (GTAI) ihren Online-Besuchern auf einer neuen Plattform – mit neuer Optik, verbesserten Funktionen und erweitertem Angebot. Moderne Suchfunktionen führen die Kunden zügig zu den benötigten Informationen und mit „My GTAI“ steht ab sofort ein neuer personalisierter Bereich zur Verfügung.
 Im Bereich „My GTAI“ haben die Nutzer die Möglich-keit ein persönliches Profil anzulegen. Ausgewählte Seiten und Suchergebnisse können hier gespeichert, Newsletter und Alert-Services können eingerichtet und verwaltet werden.
 Auch hinsichtlich der Weiterverbreitungsmöglich-keiten über soziale Netze wurde der Internetauftritt angepasst. Die Nutzer können von nun an diverse Inhalte der Webseite per Mausklick weiterverbreiten
 oder Feedback abgeben, wodurch die Kommunika-tion zwischen der Germany Trade & Invest und ihren Kunden noch direkter und intensiver werden soll.
 Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing. Die Gesellschaft vermarktet den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutsch-land im Ausland, informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.
 Weitere Informationen unter: www.gtai.de
 Ihr Ansprechpartner:
 Tilo Werner� 03681 362-203� [email protected]
 Germany Trade & Invest präsentiert sich mit neuem Internetauftritt
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 BEKANNTMACHUNGEN DER IHK SÜDTHÜRINGEN
 I. Wirtschaftsplan
 Der Wirtschaftsplan wird
 1. in der Plan-GuV mit der Summe der Erträge in Höhe von 6.497.900,00 EURmit der Summe der Aufwendungen in Höhe von 6.371.800,00 EURmit dem Saldo der Rücklagenveränderungen in Höhe von 126.100,00 EUR
 2. im Finanzplan mit der Summe der Investitionseinzahlungen in Höhe von 0,00 EURmit der Summe der Investitionsauszahlungen in Höhe von 2.346.300,00 EURmit der Summe der Einzahlungen in Höhe von 869.800,00 EURmit der Summe der Auszahlungen in Höhe von 2.346.300,00 EUR
 festgestellt.
 II. Beitragsfreistellungen
 1. Nicht im Handelsregister eingetragene natürliche Personen und Personengesellschaften, deren Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb 5.200,00 EUR nicht über-steigt, sind vom Beitrag freigestellt.
 2. Nicht im Handelsregister eingetragene natürliche Personen, die ihr Gewerbe nach dem 31.12.2003 angezeigt haben und in den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor ihrer Betriebs-eröffnung weder Einkünfte aus Land- und Forst wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbst-ständiger Arbeit erzielt haben noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren, sind im Geschäftsjahr der Kammer, in dem die Betriebseröffnung erfolgt, und im darauf folgenden Jahr vom Grundbeitrag und von der Umlage sowie im dritten und vierten Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbe ertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000,00 EUR nicht übersteigt.
 III. Als Grundbeiträge sind zu erheben
 1. Von Kammerzugehörigen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind, und deren Gewer-bebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäfts-betrieb nicht erfordert,
 1.1. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb bis 15.340,00 EUR, soweit nicht die Befreiung nach Ziffer II eingreift, 50,00 EUR
 1.2. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb über 15.340,00 EUR bis 25.000,00 EUR 100,00 EUR
 1.3. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb über 25.000,00 EUR bis 30.700,00 EUR 145,00 EUR
 1.4. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb über 30.700,00 EUR 290,00 EUR.
 2. Von Kammerzugehörigen, die im Handelsregister eingetragen sind, oder deren Gewerbebe-trieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert,
 2.1. sofern deren Umsatz im Sinne von § 10 der Beitragsordnung unter 5,2 Mio. EUR liegt,
 2.1.1. mit einem Verlust oder Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb bis 30.700,00 EUR 290,00 EUR
 2.1.2. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb über 30.700,00 EUR bis 61.400,00 EUR 500,00 EUR
 2.1.3. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb über 61.400,00 EUR 750,00 EUR
 2.2. sofern deren Umsatz im Sinne von § 10 der Beitragsordnung
 2.2.1. 5,2 Mio. EUR bis 10,3 Mio. EUR beträgt, 1.250,00 EUR
 2.2.2. mehr als 10,3 Mio. EUR bis 20,5 Mio. EUR beträgt, 2.500,00 EUR
 2.2.3. mehr als 20,5 Mio. EUR bis 30,7 Mio. EUR beträgt, 5.000,00 EUR
 2.2.4. mehr als 30,7 Mio. EUR beträgt, 10.000,00 EUR.
 2.3. Für eine der Industrie- und Handelskammer Südthüringen zugehörige Kapitalge-sellschaft, deren Tätigkeit sich auf die Komplementärfunktion in einer ebenfalls der Kammer zugehörigen Personengesellschaft (persönlich haftende Gesellschaft i. S. v. § 161 Abs. 1 HGB) beschränkt, kann der Grundbeitrag gemäß Abs. III. Nr. 2.1.1. auf 145,00 EUR reduziert werden.
 2.4. Für eine der Industrie- und Handelskammer Südthüringen zugehörige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren wirtschaftliche Tätigkeit ruht oder die sich in Liquidation befindet, kann auf Antrag der Grundbeitrag gemäß Abs. III. Nr. 2.1.1. auf 145,00 EUR reduziert werden.
 IV. Als Umlage sind zu erheben
 0,17 % des Gewerbeertrages, hilfsweise Gewinns aus Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage für die Umlage einmal um einen Freibetrag von 15.340,00 EUR für das Unternehmen zu kürzen.
 V.
 Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Umlage ist das Jahr 2012.
 VI.
 1. Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb des Bemessungsjahres nicht bekannt ist, kann eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und der Umlage auf der Grund-lage des letzten der Kammer vorliegenden Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebe-trieb erhoben werden.
 2. Soweit kein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb vorliegt, der Gewerbetreibende jedoch seinen Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb, auch einen voraussicht-lichen, der Kammer mitgeteilt hat, kann eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und der Umlage auf der Grundlage des mitgeteilten Betrages erhoben werden.
 3. Liegt keine Information über Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb vor, kann eine Vorauszahlung des Grundbeitrages gemäß Abs. III. Nr. 1.1. bzw. Abs. III. Nr. 2.1.1. erhoben werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlagebeitrag kann entsprechend geschätzt und hierauf eine Vorauszahlung erhoben werden.
 4. Sobald der Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb 2012 vorliegt, wird die Vor-auszahlung berichtigt und ein endgültiger Beitragsbescheid erteilt. Entsprechend werden Beitragsanteile nachgefordert, erstattet oder gutgeschrieben.
 5. Liegen keine Angaben über die zur Festsetzung der Grundbeiträge erforderlichen Umsatzer-löse vor, so kann die Veranlagung auf der Grundlage einer Schätzung erfolgen (§ 15 Abs. 5 der Beitragsordnung).
 Suhl, 29. November 2011
 gez. gez.
 Dr. Peter Traut Dr. Ralf PieterwasPräsident Hauptgeschäftsführer
 Wirtschaftssatzungder Industrie- und Handelskammer Südthüringen
 für das Geschäftsjahr 2012Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen hat am 29.11.2011 gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18.12.1956 (BGBI. I, S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung gewerberechtli-cher Vorschriften vom 11. Juli 2011 (BGBl. I, S. 1341), und der Beitragsordnung vom 25.03.2004, in der Fassung vom 06.12.2007, folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2012 (01.01.2012 bis 31.12.2012) beschlossen:
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 § 1 Wahlmodus(1) Die IHK-Zugehörigen wählen nach den folgenden Bestimmungen für die
 Dauer von 5 Jahren bis zu 53 Mitglieder der Vollversammlung.
 (2) 48 Mitglieder der Vollversammlung werden in allgemeiner, geheimer und freier Wahl von den IHK-Zugehörigen unmittelbar gewählt.
 (3) Bis zu 5 Mitglieder können in mittelbarer Wahl gem. § 17 von den unmit-telbar gewählten Vollversammlungsmitgliedern hinzugewählt werden, die insoweit als Wahlmänner handeln (Zuwahl). Die Zuwahl soll die Voll-versammlung um Vertreter solcher, für den IHK-Bezirk bedeutsamer Wirt-schaftszweige oder Regionen ergänzen, die über das unmittelbare Wahl-gruppenverfahren keinen Sitz oder keine entsprechend ihrer Bedeutung ausreichender Anzahl von Sitzen in der Vollversammlung erhalten konnten. Der Antrag auf Durchführung einer Zuwahl ist entsprechend zu begründen.
 § 2 Nachrücken, Nachfolgewahl(1) Für unmittelbar gewählte Mitglieder der Vollversammlung, die vor Ablauf
 der Wahlperiode ausscheiden, rücken diejenigen Bewerber nach, die bei der Wahl in der gleichen Wahlgruppe und im gleichen Wahlbezirk die nächst-höchste Stimmzahl erreicht haben (Nachfolgemitglieder). Dies gilt auch, wenn die als Nachfolgemitglied qualifizierten Bewerber bereits durch mit-telbare Wahl (§ 1 Absatz 3) Mitglied der Vollversammlung geworden sind; sie gelten fortan als unmittelbar gewählte Mitglieder.
 (2) Ist kein als Nachfolgemitglied qualifizierter Bewerber vorhanden, so wird die Vollversammlung den freigewordenen Sitz im Wege der mittelbaren Wahl durch die unmittelbar gewählten Vollversammlungsmitglieder besetzen. Das gewählte Nachfolgemitglied muss der Wahlgruppe und dem Wahlbezirk des ausgeschiedenen Mitglieds angehören. Davon kann abgesehen werden, wenn der Rest der laufenden Wahlperiode den Aufwand einer Nachfolge-wahl nicht rechtfertigt.
 (3) Falls der Anteil der insgesamt in mittelbarer Wahl gewählten Mitglieder der Vollversammlung - einschließlich der nach § 1 Abs. 3 gewählten - 20 v. H. der zulässigen Höchstzahl aller Sitze erreicht, ist die mittelbare Wahl weiterer Vollversammlungsmitglieder ausgeschlossen. In diesem Falle kann die Vollversammlung die Durchführung einer unmittelbaren Nachfolgewahl beschließen. Diese erfolgt für die restliche Amtsperiode des ausgeschiede-nen Mitglieds. Sie wird entsprechend den Vorschriften dieser Wahlordnung durchgeführt. Das gewählte Nachfolgemitglied muss der Wahlgruppe und dem Wahlbezirk des ausgeschiedenen Mitglieds angehören.
 (4) Der Name des Nachfolgemitglieds wird bekannt gemacht.
 § 3 Wahlberechtigung(1) Wahlberechtigt sind die IHK-Zugehörigen.
 (2) Jeder IHK-Zugehörige kann sein Wahlrecht nur einmal ausüben.
 (3) Das Wahlrecht ruht bei IHK-Zugehörigen, solange ihnen von einem Gericht das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, rechtskräftig aberkannt ist.
 § 4 Ausübung des Wahlrechts(1) Das Wahlrecht wird ausgeübt
 a) für IHK-zugehörige natürliche Personen von diesen selbst, falls Vor-mundschaft, Pflegschaft oder Betreuung besteht, durch den gesetzlichen Vertreter,
 b) für juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, Handels-gesellschaften und nichtrechtsfähige Personenmehrheiten durch eine Person, die allein oder zusammen mit anderen zur gesetzlichen Vertre-tung befugt ist.
 (2) Das Wahlrecht kann auch durch einen im Handelsregister eingetragenen Prokuristen ausgeübt werden.
 (3) Für IHK-Zugehörige, deren Wohnsitz oder Sitz nicht im IHK-Bezirk gelegen ist, kann das Wahlrecht durch einen Wahlbevollmächtigten ausgeübt werden.
 (4) In den Fällen der Absätze 1 lit. b, 2 und 3 kann das Wahlrecht jeweils nur von einer einzigen dazu bestimmten Person ausgeübt werden.
 (5) Das Wahlrecht kann nicht von Personen ausgeübt werden, bei denen der Tatbestand des § 3 Abs. 3 vorliegt.
 (6) Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss die Berechtigung, das Wahlrecht aus-zuüben, durch einen Handelsregisterauszug oder in sonstiger geeigneter Weise nachzuweisen. Bei Wahlbevollmächtigten bedarf es einer zu diesem Zweck ausgestellten Vollmacht.
 § 5 Wählbarkeit(1) Wählbar sind natürliche Personen, die am letzten Tag der Wahlfrist volljäh-
 rig sind, das IHK-Wahlrecht auszuüben berechtigt sind und entweder selbst IHK-Zugehörige sind oder allein oder zusammen mit anderen zur gesetzli-chen Vertretung einer IHK-zugehörigen juristischen Person, Handelsgesell-schaft oder nichtrechtsfähigen Personenmehrheit befugt sind. Wählbar sind auch die in das Handelsregister eingetragenen Prokuristen und besonders bestellte Bevollmächtigte von IHK-Zugehörigen. Nicht wählbar ist, wer die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wah-len zu erlangen, nicht besitzt.
 (2) Jeder IHK-Zugehörige kann nur mit einem Mitglied in der Vollversammlung vertreten sein. Für jeden IHK-Zugehörigen kann sich nur ein Kandidat zur Wahl stellen.
 (3) Ist eine natürliche Person in verschiedenen Wahlgruppen bzw. Wahlbezirken wählbar, kann sie nur einmal kandidieren.
 § 6 Dauer und Beendigung der Mitgliedschaft(1) Die Amtszeit der Mitglieder der Vollversammlung beginnt mit der konsti-
 tuierenden Sitzung und endet mit der konstituierenden Sitzung einer neu-gewählten Vollversammlung. Die Wahlfrist muss innerhalb der letzten fünf Monate vor Ablauf von fünf Jahren seit der letzten konstituierenden Sitzung enden. Die konstituierende Sitzung findet innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Wahlergebnisse statt.
 Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer SüdthüringenDie Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen (IHK) hat am 29. November 2011 gemäß § 4 Satz 2 Ziffer 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I. S. 920 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung gewerberechtlicher Vorschriften vom 11. Juli 2011 (BGBl. I, Seite 1341), folgende Wahlordnung beschlossen:
 BEKANNTMACHUNGEN DER IHK SÜDTHÜRINGEN
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 (2) Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung endet vor Ablauf der in Abs.1 vorgesehenen Amtszeit durch Tod, Amtsniederlegung oder mit der Fest-stellung, dass bei dem Mitglied die Voraussetzungen der Wählbarkeit im Zeitpunkt der Wahl nicht vorhanden waren oder zum Zeitpunkt der Fest-stellung nicht mehr vorliegen oder mit der Feststellung, dass die Wahl im Wahlprüfungsverfahren für ungültig erklärt wird. Auf Antrag hat die Voll-versammlung die Feststellung zu beschließen. Der Präsident hat den Antrag unverzüglich ab Kenntnis der IHK zu stellen.
 (3) Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung wird nicht berührt durch den Wechsel in eine andere Wahlgruppe oder einen anderen Wahlbezirk.
 (4) Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird nicht davon berührt, dass die Voraussetzungen der Wählbarkeit bei mitwirkenden Mitgliedern der Vollver-sammlung nicht vorlagen oder zu einem späteren Zeitpunkt entfallen sind.
 (5) Die Namen der während der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieder der Voll-versammlung werden bekannt gemacht.
 § 7 Wahlgruppen, Wahlbezirke(1) Die IHK-Zugehörigen werden gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 IHKG zum Zwecke der
 Wahl unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Besonderheiten des IHK-Bezirks sowie der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Gewerbegruppen in Wahlgruppen und Wahlbezirke eingeteilt.
 (2) Es werden folgende Wahlgruppen gebildet:
 Wahlgruppe I – Industrie und Bau Diese Wahlgruppe umfasst das verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe.
 Wahlgruppe II – Energie- und Wasserwirtschaft, Bergbau, Land- und Forstwirtschaft Diese Wahlgruppe umfasst die Land- und Forstwirtschaft, die Fischerei, den Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden, die Energieversorgung, die Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und die Beseiti-gung von Umweltverschmutzungen.
 Wahlgruppe III – Großhandel, Einzelhandel und Handelsvermittler Diese Wahlgruppe umfasst den Handel (Groß- und Einzelhandel) einschließ-lich der Handelsvermittlung sowie den Handel, die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.
 Wahlgruppe IV – Verkehr, Lagerei, Information und Kommunikation
 Diese Wahlgruppe umfasst den Verkehr, die Post-, Kurier- und Express-dienste, die Lagerei, das Verlagswesen sowie die Informations- und Tele-kommunikationsdienstleistungen.
 Wahlgruppe V – Gastgewerbe, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
 Diese Wahlgruppe umfasst das Beherbergungsgewerbe, die Gastronomie und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen.
 Wahlgruppe VI – Banken, Versicherungen sowie Grundstücks- und WohnungswesenDiese Wahlgruppe umfasst die Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen sowie das Grundstücks- und Wohnungswesen.
 Wahlgruppe VII – sonstige DienstleistungenDiese Wahlgruppe umfasst alle Unternehmen, die nicht den oben genannten Wahlgruppen zugeordnet werden können. Zu dieser Wahlgruppe gehören insbesondere wissenschaftliche, technische und sonstige Dienstleistungen, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Unterhal-tung und Erholung.
 (3) Es werden folgende Wahlbezirke gebildet:
 a) Der Kammerbezirk wird für die Wahlgruppen I, III, V und VII in folgende Wahlbezirke eingeteilt:
 1 Landkreis Schmalkalden-Meiningen2 Ilm-Kreis3 Landkreis Hildburghausen4 Landkreis Sonneberg5 kreisfreie Stadt Suhl
 b) Für die Wahlgruppen II, IV und VI werden jeweils drei Wahlbezirke gebildet.
 1 Landkreis Schmalkalden-Meiningen2 Ilm-Kreis3 Landkreise Hildburghausen, Landkreis Sonneberg, kreisfreie Stadt Suhl
 Die IHK-Zugehörigen wählen in ihrer Wahlgruppe und ihrem Wahlbezirk jeweils die folgende Anzahl von Mitgliedern der Vollversammlung:
 Wahlgruppen Sitzegesamt
 I II III IV V VI VII
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 Landkreis Schmalkalden-Meiningen 5 1 3 1 1 1 3 15
 Ilmkreis 6 1 2 1 1 1 2 14
 Landkreis Hildburghausen 2 1 1 1
 Landkreis Sonneberg 3 1 1 1 1 2 1 19
 kreisfreie Stadt Suhl 1 1 1 1
 Gesamt-Sitzanzahl 17 3 8 3 5 4 8 48
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 § 8 Wahlausschuss, Wahlfrist(1) Die Vollversammlung wählt zur Durchführung jeder unmittelbaren Wahl
 einen Wahlausschuss, der aus drei Personen besteht. Der Wahlausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben und wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Er wird durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch das älteste Wahlausschussmitglied vertreten. Der Vorsitzende kann sich bei der Wahrnehmung seiner Tätigkeit der Unterstützung durch die Geschäftsführung bedienen. Der Wahlausschuss kann einzelne Aufgaben auf die Geschäftsführung übertragen.
 (2) Der Wahlausschuss bestimmt die Frist, in welcher die Stimmzettel bei der IHK eingehen müssen (Wahlfrist).
 § 9 Wählerlisten(1) Der Wahlausschuss stellt zur Vorbereitung der Wahl getrennt nach Wahl-
 gruppen und Wahlbezirken Listen der Wahlberechtigten auf (Wählerlisten). Die Wählerlisten können auch in Dateiform erstellt werden. Sie enthalten Angaben zu Name, Firma, Anschrift, Wahlgruppe, Wahlbezirk, Identnummer und Wirtschaftszweig der Wahlberechtigten.
 (2) Der Wahlausschuss geht bei der Aufstellung der Wählerlisten von den der IHK vorliegenden Unterlagen aus und weist danach die Wahlberechtigten den einzelnen Wahlgruppen und Wahlbezirken zu. Wahlberechtigte, die mehreren Wahlgruppen oder Wahlbezirken angehören, werden vom Wahl-ausschuss einer Wahlgruppe bzw. einem Wahlbezirk zugeordnet. Wahlbe-rechtigte, die ausschließlich als persönlich haftende Gesellschafter eines anderen Wahlberechtigten oder als Besitzgesellschaft für einen anderen Wahlberechtigten tätig sind, sind auf Antrag der Wahlgruppe dieses ande-ren Wahlberechtigten zuzuordnen.
 (3) Die Wählerlisten können für die Dauer von 14 Tagen durch die Wahlberech-tigten oder ihre Bevollmächtigten eingesehen werden. Die Einsichtnahme beschränkt sich auf die jeweilige Wahlgruppe und den Wahlbezirk
 (4) Anträge auf Aufnahme in eine Wahlgruppe bzw. einen Wahlbezirk oder auf Zuordnung zu einer anderen Wahlgruppe oder einen anderen Wahlbezirk sowie Einsprüche gegen die Zuordnung zu einer Wahlgruppe können binnen einer Woche nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist schriftlich unter Angabe der Gründe bei dem Wahlausschuss eingereicht werden. Der Wahl-ausschuss entscheidet darüber und stellt nach Erledigung aller Einsprüche und Anträge die Ordnungsmäßigkeit der Wählerlisten fest.
 (5) Wählen kann nur, wer in den festgestellten Wählerlisten eingetragen ist oder bis einen Tag vor Ablauf der Wahlfrist (§ 8 Abs. 2) nachweist, dass sein Wahlrecht erst nach Ablauf der Frist des § 9 Abs. 4 entstanden ist.
 (6) Die IHK ist berechtigt, an Kandidaten zum Zwecke der Wahlwerbung Name, Firma und Anschrift von Wahlberechtigten zu übermitteln. Die Kandidaten haben sich dazu schriftlich zu verpflichten, die übermittelten Daten aus-schließlich für Wahlzwecke zu nutzen und sie spätestens nach der Wahl unverzüglich zu löschen bzw. zu vernichten.
 § 10 Bekanntmachungen des Wahlausschusses betreffend Wahlfrist, Einsichtnahme in die Wählerlisten,
 Einspruchsfrist und Wahlvorschläge(1) Der Wahlausschuss macht die Wahlfrist (§ 8 Abs. 2) sowie Zeit und Ort für
 die Einsichtnahme der Wählerlisten mit dem Hinweis auf die in § 9 Abs. 4 genannten Möglichkeiten der Einreichung von Anträgen und Einsprüchen einschließlich der dafür vorgesehenen Frist bekannt.
 (2) Der Wahlausschuss fordert in der Bekanntmachung die Wahlberechtigten auf, binnen vier Wochen nach Ablauf der in § 9 Abs. 4 genannten Frist für ihre Wahlgruppe Wahlvorschläge bei ihm einzureichen. Er weist darauf hin, wie viele Mitglieder in jeder Wahlgruppe und jedem Wahlbezirk zu wählen sind.
 § 11 Kandidatenliste(1) Die wahlberechtigten IHK-Zugehörigen können für ihre Wahlgruppe und
 ihren Wahlbezirk schriftliche Wahlvorschläge einreichen, wobei auch eine Übermittlung per Telefax zulässig ist. Zulässig ist ebenfalls die Übermittlung eines eingescannten Dokuments per E-Mail. Bewerber können nur für die Wahlgruppe und den Wahlbezirk benannt werden, für die sie selbst wahl-berechtigt sind. Die Summe der Wahlvorschläge für eine Wahlgruppe bzw. einen Wahlbezirk ergibt die Kandidatenliste. Die Bewerber werden in der Kandidatenliste in der alphabetischen Reihenfolge ihrer ersten Familienna-men aufgeführt, bei Namensgleichheit entscheidet der Vorname.
 (2) Die Wahlvorschläge sind mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf oder Stellung, Bezeichnung des IHK-zugehörigen Unternehmens und dessen Anschrift aufzuführen. Außerdem ist eine Erklärung jedes Bewer-bers beizufügen, dass er zur Annahme der Wahl bereit ist und dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die seine Wählbarkeit nach dieser Wahlord-nung ausschließen.
 (3) Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge. Er kann Authentizitätsnach-weise verlangen. Er fordert den Kandidaten unter Fristsetzung auf, heilbare Mängel zu beseitigen. Besteht ein Wahlvorschlag aus mehreren Kandidaten, so ergeht die Aufforderung an jeden Kandidaten, auf den sich die Mängel beziehen.
 (4) Ein unheilbarer Mangel liegt insbesondere vor, wenn
 a) die Einreichungsfrist nicht eingehalten wurde,b) das Formerfordernis mit Ablauf der Einreichungsfrist nicht eingehalten
 wurde,c) der Bewerber nicht wählbar ist,d) der Bewerber nicht identifizierbar ist odere) die Erklärung des Bewerbers nach § 11 Abs. 2 S. 2 mit Ablauf der Einrei-
 chungsfrist fehlt.
 (5) Jede Kandidatenliste soll mindestens einen Bewerber mehr enthalten, als in der Wahlgruppe und dem Wahlbezirk zu wählen sind. Geht für eine Wahl-gruppe bzw. einen Wahlbezirk kein gültiger Wahlvorschlag ein oder reicht die Zahl der Wahlvorschläge nicht aus, um die Bedingung des Satzes 1 für eine Kandidatenliste zu erfüllen, so setzt der Wahlausschuss eine ange-messene Nachfrist und wiederholt die Aufforderung nach § 10 Abs. 2. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist findet eine auf die gültigen Wahlvor-schläge beschränkte Wahl statt.
 (6) Der Wahlausschuss macht die gültigen Kandidatenlisten bekannt. Im Falle von Abs. 5 S. 2 werden Nachfrist und Aufforderung zur Einreichung weiterer Wahlvorschläge vom Wahlausschuss ebenfalls bekannt gemacht.
 § 12 Durchführung der WahlDie Wahl findet schriftlich statt (Briefwahl).
 § 13 Briefwahl(1) Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel, welche für die Wahlgruppe und den
 Wahlbezirk die Kandidatenliste sowie einen Hinweis auf die Anzahl der in der Wahlgruppe und dem Wahlbezirk zu wählenden Kandidaten enthalten.
 (2) Die IHK übermittelt dem Wahlberechtigten folgende Unterlagen:
 a) einen Vordruck für den Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des Wahlrechts (Wahlschein),
 b) einen Stimmzettel,c) einen neutralen Umschlag mit der Bezeichnung „IHK-Wahl“ (Wahlum-
 schlag),d) einen Umschlag für die Rücksendung der Wahlunterlagen (Rücksende-
 umschlag).
 BEKANNTMACHUNGEN DER IHK SÜDTHÜRINGEN

Page 33
                        

Südthüringische Wirtschaft, 1-2/2012 31
 (3) Der Wahlberechtigte kennzeichnet die von ihm gewählten Kandidaten dadurch, dass er deren Namen auf dem Stimmzettel ankreuzt. Er darf höchstens so viele Kandidaten ankreuzen, wie in der Wahlgruppe und dem Wahlbezirk zu wählen sind.
 (4) Der Wahlberechtigte hat den von ihm gemäß Abs. 3 gekennzeichneten Stimmzettel im Wahlumschlag zu verschließen. Der verschlossene Wahlum-schlag ist unter Beifügung des vom Wahlberechtigten oder dem oder den Vertretungsberechtigten unterzeichneten Wahlscheins in dem Rücksende-umschlag so rechtzeitig an die IHK zurückzusenden, dass die Unterlagen innerhalb der Wahlfrist bei der IHK eingehen. Die rechtzeitig bei der IHK ein-gegangenen Wahlumschläge werden nach Prüfung der Wahlberechtigung unverzüglich ungeöffnet in die Wahlurne gelegt.
 § 14 Gültigkeit der Stimmen(1) Über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen und über alle bei der Wahl-
 handlung und bei der Ermittlung des Wahlergebnisses sich ergebenden Fra-gen entscheidet der Wahlausschuss.
 (2) Ungültig sind insbesondere Stimmzettel
 a) die Zusätze, Streichungen oder Vorbehalte aufweisen, b) die die Absicht des Wählers nicht klar erkennen lassen,c) in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in der Wahlgruppe und dem
 Wahlbezirk zu wählen sind,d) die nicht in einem verschlossenen Wahlumschlag eingehen.
 Mehrere in einem Wahlumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als nur ein Stimmzettel, wenn ihre Kennzeichnung gleichlautend oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; andernfalls sind sie sämtlich ungültig.
 (3) Rücksendeumschläge, die lediglich den Wahlumschlag, nicht jedoch den Wahlschein enthalten, werden zurückgewiesen. Das gilt auch, falls der Wahlschein im Wahlumschlag versendet wurde oder nicht vollständig aus-gefüllt ist.
 § 15 Wahlergebnis(1) Gewählt sind in den einzelnen Wahlgruppen und Wahlbezirken diejenigen
 Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen-gleichheit entscheidet das Los, welches ein Mitglied des Wahlausschusses zieht; das gleiche gilt für die Festlegung der Nachfolgemitglieder (§ 2).
 (2) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl stellt der Wahlausschuss das Wahl-ergebnis fest, fertigt über die Ermittlung des Wahlergebnisses eine Nieder-schrift an und macht die Namen der gewählten Kandidaten bekannt.
 § 16 Wahlprüfung(1) Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses müssen innerhalb
 eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich beim Wahlausschuss eingegangen sein. Der Einspruch ist auf die Wahl innerhalb der Wahlgruppe und des Wahlbezirks des Wahlberechtigten beschränkt. Über Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses entscheidet der Wahlausschuss. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe schriftlich Widerspruch erhoben werden. Soweit der Wahl-ausschuss dem Widerspruch nicht innerhalb eines Monats abhilft, entschei-det die Vollversammlung.
 (2) Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses und Widersprüche gegen die Entscheidung des Wahlausschusses sind zu begründen. Sie können nur auf einen Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften gestützt werden,
 durch die das Wahlergebnis beeinflusst werden kann. Gründe können nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragen werden. Im Wahlprüfungs-verfahren einschließlich eines gerichtlichen Verfahrens werden nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragene Gründe berücksichtigt.
 § 17 Verfahren der mittelbaren Wahl(1) Die durch mittelbare Wahl zu wählenden Mitglieder der Vollversammlung
 werden aus der Mitte der Vollversammlung mit schriftlicher Begründung nach § 1 Abs. 3 gegenüber dem Präsidium vorgeschlagen; der Vorschlag muss die in § 11 Abs. 2 genannten Angaben enthalten. Vorschlagsberechtigt sind neben den amtierenden Vollversammlungsmitgliedern und dem Präsi-dium für die konstituierende Sitzung auch die bereits gewählten Kandida-ten. Das Präsidium prüft die Wählbarkeit nach § 5 Abs. 1 und die sonstigen Voraussetzungen.
 (2) Die Wahl kann frühestens in der konstituierenden Sitzung der Vollversamm-lung erfolgen. Sie wird von den unmittelbar gewählten Mitgliedern der Voll-versammlung für jeden Kandidaten einzeln schriftlich und geheim durchge-führt. Das Ergebnis der Stimmabgabe wird vom Präsidium ermittelt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen, mindestens jedoch zwei Drittel der abgegebe-nen Stimmen erhält. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben.
 (3) Stehen mehr Wahlvorschläge zur Abstimmung, als Sitze nach § 1 Abs. 3 zu besetzen sind, entscheiden unabhängig von Wahlgruppen und Wahlbezirken die jeweils höchsten Stimmenzahlen, die auf die Kandidaten entfallen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, welches der Präsident zieht.
 (4) Die mittelbare Wahl erfolgt für die Dauer der laufenden Wahlperiode.
 (5) Die Namen der gewählten Kandidaten werden bekannt gemacht.
 § 18 BekanntmachungDie in der Wahlordnung vorgesehenen Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite der IHK. Sie können zusätzlich in weiteren Medien veröffentlicht werden.
 § 19 Inkrafttreten(1) Diese Wahlordnung tritt am 01. März 2012 in Kraft. Damit tritt die von der
 Vollversammlung beschlossene Wahlordnung vom 08.03.2007 außer Kraft.
 (2) Ein zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Wahlordnung bereits gewählter Wahlausschuss bleibt im Amt. Er führt die Wahl auf der Grundlage dieser Wahlordnung durch. Beschlüsse, die der Wahlausschuss bis zu diesem Zeit-punkt gefasst hat, bleiben wirksam, soweit sie durch diese Wahlordnung gedeckt sind.
 Suhl, 29.11.2011
 gez. Dr. Traut gez. Dr. PieterwasPräsident Hauptgeschäftsführer
 Genehmigungsvermerk des Thüringer Ministeriums fürWirtschaft, Arbeit und Technologievom 23.01.2012
 Ausgefertigt: Suhl, 25.01.2012
 gez. Dr. Traut gez. Dr. PieterwasPräsident Hauptgeschäftsführer
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 INTERESSANTES AUS DER RECHTSPRECHUNG
 Erfinderberatung in der IHK Südthüringen
 Die IHK Südthüringen führt monatlich eine Sprechstunde zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes durch. Hier erhalten inter-essierte IHK-Mitglieder eine kostenlose Erst-beratung zu Fragen in Verbindung mit Marken, Patenten, Gebrauchs- und Geschmacks mustern, zum Verfahren und zu Kosten einschließlich Fördermöglichkeiten. Die Termine werden auf der Internetseite der IHK Südthüringen unter www.suhl.ihk.de, Rubrik Veranstaltungen, rechtzeitig bekannt gegeben. Im IHK-Bezirk ansässige Anwälte stellen sich dankens-werterweise für diese Tätigkeit zur Verfügung. Die Anmeldung zu den einzelnen Beratungs-terminen ist erforderlich.
 Die Termine für 2012 sind wie folgt geplant:
 16.02. Rechtsanwalt Dr. Frank Weihrauch15.03. Patentanwalt Dr. Hans-Dieter Schmalz19.04. Rechtsanwalt Dr. Frank Weihrauch16.05. Rechtsanwalt Dr. Frank Weihrauch14.06. Patentanwalt Dr. Hans-Dieter Schmalz 23.08. Patentanwalt Dr. Hans-Dieter Schmalz13.09. Rechtsanwalt Dr. Frank Weihrauch18.10. Patentanwalt Dr. Hans-Dieter Schmalz15.11. Rechtsanwalt Dr. Frank Weihrauch13.12. Patentanwalt Dr. Hans-Dieter Schmalz
 Ihr Ansprechpartner in der IHK Südthüringen:Kerstin Krüger� 03681 362-321� [email protected]
 Für die amtlichen Bekanntmachungen des Amtsgerichts Meiningen wird im Kalenderjahr 2012 die Tageszeitung Freies Wort / Meininger Tageblatt – Hauptausgabe – benannt.
 Information des Amtsgerichts Meiningen
 Veröffentlichung gerichtlicher Bekanntmachungen 2012
 Anzeige
 Ärztliches Attest schon ab dem ersten Krankheitstag?
 Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln hatte darüber zu entscheiden, ob ein Arbeitgeber ein ärztliches Attest schon ab dem ersten Krankheitstag fordern darf. Eine Arbeitnehmerin hatte sich für den Tag krank gemeldet, für den sie vorher vergeblich eine Dienstreise beantragt hatte. Der Arbeitgeber hatte sie daraufhin aufgefordert, künftig am ersten Tag der Krankmeldung ein ärztliches Attest einzuho-len und vorzulegen. Die Arbeitnehmerin sah das als sachlich ungerechtfertigt an. Das LAG hat dem Arbeitgeber Recht gegeben. Ist ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt, muss er gemäß § 5 abs. 1 Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) spätestens nach drei Kalendertagen eine ärztliche Arbeitsunfä-higkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber vorlegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage schon früher zu verlangen (§ 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG). Es ist bislang unter Juristen umstritten, ob der Arbeit-geber dafür einen besonderen Anlass braucht. Nach Auffassung des LAG bedarf das Verlangen des Arbeitgebers, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-gung schon ab dem ersten Tag der Krankheit vor-zulegen, weder einer Begründung noch ist die Auf-forderung vom Gericht auf „billiges Ermessen“ zu überprüfen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage wurde die Revision zum Bundes-arbeitsgericht (BAG) zugelassen.
 LAG Köln – 3 Sa 597/11
 Sehnenscheidenentzündung al s Berufskrankheit anerkannt
 Einer Finanzbeamtin, die ständig am Computer arbeitet, steht die Anerkennung ihrer mittler-weile chronischen Sehnenscheidenentzündung als Berufskrankheit zu. Das entschied das Verwaltungs-gericht Aachen. Die Beamtin berief sich vor Gericht darauf, dass die intensive Arbeit am Computer mit Maus und Tastatur Ursache ihrer mittlerweile chronischen Sehnenscheidenentzündung sei. Für das beklagte Land Nordrhein-Westfalen ließ sich dagegen nicht feststellen, dass Bedienstete, die im Wesentlichen am Computer arbeiten, dem besonde-ren Risiko einer Sehnenscheidenentzündung unter-liegen. Das Gericht hatte zur Klärung des Verfahrens ein arbeitsmedizinisches Gutachten eines Univer-sitätsprofessors eingeholt. Der Gutachter erkannte eine Verbindung zwischen der Tätigkeit der Beamtin am Computer und ihrer Erkrankung. Die Klägerin hat aufgrund der Anerkennung ihrer Krankheit als Berufskrankheit Anspruch auf so genannte Unfall-fürsorgeleistungen. Diese können im Einzelfall ein höheres Ruhegehalt, besondere Kosten der Heil-behandlung oder die Erstattung von Sachschäden umfassen. VG Aachen - 1 K 1203/09
 Ihr Ansprechpartner:Holger Fischer� 03681 362-114� [email protected]
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 Südthüringische Wirtschaft
 In der Ausgabe 10/2011 der „Südthüringische Wirtschaft“ berichteten wir unter dem Titel „Kaufmann – Ansehen, aber auch Fallstricke“ über Vorschriften, die Kaufleute nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) im geschäftlichen Verkehr zu be achten haben. In der heutigen Ausgabe möchten wir darle-gen wer Kaufmann ist oder die Kaufmannseigenschaft besitzt.
 Kaufmann im Sinne des Gesetzes ist, wer ein Handels-gewerbe betreibt. Gewerblich tätig sind Sie, wenn Sie Handel treiben oder andere Dienstleistungen erbringen, z. B. Reparatur-, Transport- oder Reinigungsarbeiten. Auch jedes Handwerk fällt darunter. Somit ist grundsätzlich Ihr Gewerbe betrieb ein Handelsgewerbe im Sinne des HGB, und Sie als Betreiber sind zwingend Kaufmann, unterliegen also dem Handelsrecht (§ 1 HGB). Das ist unab hängig davon, ob Ihr Betrieb tatsächlich ins Handelsregister eingetragen ist oder diese Pflicht bisher versäumt wurde. Ausnahmsweise ist Ihr Betrieb ein Kleingewerbe und kein Handelsgewerbe, wenn er „nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert“.
 Für Kleingewerbetreibende gilt das Handelsrecht nicht. Sie brauchen sich auch nicht ins Handelsregister eintragen zu lassen. Wenn Sie als Kleingewerbetreibender allerdings wie ein Kaufmann auftreten, z. B. unter einem Firmen namen, werden Sie auch als solcher behandelt (Scheinkaufmann). Dann gilt auch für Sie das HGB. Das Gesagte gilt auch für Gesellschaften: Kleingewerbetreibende können sich zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen-schließen, die nicht dem Handelsrecht unterliegt und des-halb auch „BGB-Gesellschaft“ genannt wird. Gesellschaften wie eine OHG, KG oder GmbH sind jedoch stets Handels-gesellschaften, die die Kaufmannseigenschaft erfüllen und dem HGB unterliegen.
 Das HGB gibt keine klaren Grenzen zwischen einem Klein- und einem Handelsgewerbe vor. Im Zweifel haben Gerichte darüber zu entscheiden, ob Ihr Gewerbe „nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb“ erfordert. Das wird nach dem Gesamt-bild Ihrer Verhältnisse beurteilt. Die Grenze des Klein-gewerbes wird umso deutlicher überschritten, je mehr der nachfolgenden Indizien auf Sie zutreffen:
 Art der Geschäftstätigkeit (Handel mit einer Vielzahl von Produkten oder Angebot vielfältiger Dienstleistungen), Anzahl der Geschäftsvorfälle (viele Lieferanten und Geschäftspartner, viele Kunden), Höhe Ihres Umsatzes oder Gewinn pro Jahr (mehr als 250.000 Euro Umsatz oder 50.000 Euro Gewinn pro Jahr), Betriebsvermögen (mehr als 100.000 Euro Betriebsvermögen, Inanspruchnahme von Krediten in größerem Umfang), Anzahl Ihrer Mitarbeiter (mehr als 5 Mitarbeiter), Anzahl der Standorte (mehr als eine Niederlassung).
 Zum Streit über Ihren Status kann es kommen, wenn ein Geschäftspartner Sie als Kaufmann einschätzt, obwohl Sie sich als Kleingewerbetreibender sehen. Er nimmt dann an, das Handelsrecht gelte für Ihre gemeinsamen Geschäfte, aber Sie berufen sich auf die Regeln des BGB. Dann hat ein Gericht zu klären, wer im Recht ist, also ob Sie nun Kaufmann sind oder nicht. Dies kann durchaus unter-schiedlich bewertet werden. So entschied das Kammer-gericht Berlin mit Urteil vom 21.10.2002, Az. 8 U 255/01, dass der Betreiber eines 13 Quadratmeter großen Imbisses für türkische Schnellgerichte mit einem Jahresumsatz von rund 120.000 Euro ein Kleingewerbetreibender ist, wäh-rend hingegen das OLG Koblenz mit Urteil vom 07.04.1988, Az. 5 U 10/88, einen Fachhändler für Damenbekleidung mit einem ähnlichen Umsatz wegen der Vielzahl der Geschäfts vorfälle als Handelsgewerbe einstufte.
 Fazit: Bei der Unterscheidung zwischen Klein- und Handels-gewerbe verfügen die Gerichte über einen Ermessenspiel-raum, und es sind von Bundesland zu Bundesland deut-liche Abweichungen festzustellen. Wenn Sie jetzt unsicher geworden sind, wie Sie Ihre Geschäftstätigkeit einzuordnen haben, wenden Sie sich an die IHK Südthüringen.
 Ihr Ansprechpartner:Holger Fischer� 03681 362-114� [email protected]
 Kaufmann ohne Handelsregistereintragung?
 © pa
 b_m
 ap -
 Foto
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 WIR GRATULIERENStellvertretend für alle Unternehmen, die ein Jubiläum feiern, gratulieren wir:… zum 20-jährigen Jubiläum
 AWP Aus- und Weiterbildung GmbH, ViernauIL - Metronic Sensortechnik GmbH, Unterpörlitz
 Werkzeugbau Winterstein GmbH & Co. KG, Mengersgereuth-Hämmern
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Mit uns kennt Ihr Erfolg keine Grenzen.Überall an Ihrer Seite: die Sparkassen und ihr internationales Netzwerk.
 SOb Sie mit Ihrem Unternehmen international expandieren wollen oder Unterstützung bei Import-/Exportgeschäften suchen – als einer der größten Mittelstandsfinanzierer sind wir mit unseren globalen Kontakten und langjähriger Beratungskompetenz auf der ganzen Welt für Sie da. Mehr dazu bei Ihrem Berater oder auf www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
 Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen
 Im März 2012 in allen teilnehmenden Sparkassen
 Internationale
 Aktionswochen
 www.erfolgreich-im-ausland.de
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